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LI. BAND. 4. HEFT. 1909.

Die Gewébhrleistung fir Méngel und zugesicherte Eigen-
schaften beim schweizerischen Viehhandel (Viehwihrschaft)

von Dr. jur. Harald Woker, Fiirsprecher in Bern.
I. Abschnitt.
Der Begriff ,,Viehwadhrschaft*.
A. Allgemeine Definition.

Die Bezeichnung ,Viehwihrschaft® ist fiir den Nicht-
juristen und fiir den Nichtfachmann auf dem Gebiete des
Viehhandels-Verkehres unverstindlich, ein Terminus technicus,
dessen sich nur der mit der Rechtsnatur des Viehhandels
Vertraute mit Verstindnis zu bedienen vermag. Und doch
besagt gerade dieses Wort in sehr klarer, einfacher Weise
kurz und biindig alles, was es zu bedeuten hat.

Dies wird besonders deutlich, wenn es sich darum han-
delt, eine allgemeine Definition fiir den Begriff ,Viehwihr-
schaft® zu geben. Eine solche Definition findet sich bereits
im Titel der vorliegenden Arbeit: Viehwihrschaft bedeutet,
in einem Wort ausgedriickt, dasselbe, wie ,Gewihrleistung
fiir Miingel und zugesicherte Eigenschaften beim Viehhandel“.

Neben dem Ausdruck , Viehwihrschaft“ kommen in der
Fachliteratur und -Sprache héufig auch die Bezeichnungen
» Viehgewihrleistung“ und , Viehgewihrschaft® vor, welche
gegeniiber langatmigen Umschreibungen ebenfalls den Vorteil
der Kiirze und Einfachheit fiir sich haben.

15
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B. Arten und Bedeutung des Wihrschaftsbegriffes.

Die grundlegende Unterscheidung der Arten des Vieh-
withrschaftsbegriffes liegt in dem Merkmal, ob die Wihr-
schaftspflicht, die Pflicht zur Gewihrleistung, sich auf be-
stimmte gesetzliche Bestimmungen oder auf vertragliche und
schriftliche besondere Vereinbarung zwischen den Parteien
zuriickfiihrt. Je nach dieser Basis unterscheidet man einer-
seits zwischen gesetzlicher und andererseits zwischen ver-
traglicher, schriftlicher, konventioneller Wahrschaft.

Es stehen sich demnach im Viehhandelsverkehr die beiden
Grundprinzipien der gesetzlichen und der schriftlich-konven-
tionellen Wihrschaft gegeniiber. Das Prinzip der gesetzlichen
Wiihrschaft war bis in die neueste Zeit hinein das Vor-
herrschende. Es wurden auf dem Wege der Gesetzgebung
Bestimmungen geschaffen, nach welchen der Ubergeber dem
Ubernehmer des Tieres unter bestimmten, durch das Gesetz
normierten Voraussetzungen und wihrend bestimmter, eben-
falls durch das Gesetz aufgestellter Fristen, fiir eine ziffern-
weise rubrizierte Anzahl von Mingeln und Krankheiten, fiir
die sogenannten ,gesetzlichen Mingel® oder ,Viehhaupt-
Mingel“, welche nach veterindr-medizinischen Begriffen zu-
sammengestellt waren, Wihrschaft zu leisten hatte.

Wie bei jedem auf reiner Kasuistik aufgebauten gesetz-
lichen System, machten sich aber auch hier sofort grosse
Liicken und schwerwiegende Unzukimmlichkeiten geltend.
Die als Sachverstiindige von den Gerichten zugezogenen Tier-
drzte waren hdufig nicht einig iiber Bedeutung, Umfang und
Art der durch die gesetzlichen Wiihrschaftsbestimmungen auf-
gestellten Viehhauptmingel; es entstand eine allgemeine
Rechtsunsicherheit auf dem Gebiete der Wiihrschaftsstreitig-
keiten. :

Solche Misstinde riefen naturgemiiss eine Gegenstromung
hervor, und mit dieser trat das Prinzip der rein vertraglichen,
schriftlichen, konventionellen Wiihrschaft in den Vordergrund.
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Das dadurch geschaffene System «rscheint denn auch
den Verhéltnissen des modernen Viehhandelsverkehrs bei
weitem besser angepasst, als das veraltete System der Vieh-
hauptméngel nach dem Prinzip gesetzlich zwingender Wiihr-
schaft. Es steht in der Hand der Parteien, das Haftungs-
verhdltnis vollig nach ihrem freien Willen zu gestalten.
Gesetzlich haftet der Ubergeber dem Ubernehmer nur
fir diejenigen Mingel, deren Fehlen, oder fiir diejenigen
besonderen Eigenschaften, deren Vorhandensein er ausdriick-
lich und schriftlich beim Vertragsabschluss zugesichert hat.

Der Unterschied, welcher beim System der gesetz-
lich en Wihrschaft zwischen der Haftung fiir Médngel, Vieh-
hauptmingel und der Haftung fiir zugesicherte, besondere
Eigenschaften (z. B. Trichtigkeitsversprechen) notwendig ab-
gegrenzt werden muss, féllt demnach bei dem modernen
System, wo eine Haftbarkeit fiir Méngel nur besteht, wenn
deren Nichtvorhandensein ausdriicklich und schriftlich im
Vertrag zugesichert wird, von vornherein dahin. Denn es
kann ja bei diesem System eine Haftbarkeit sowohl fiir
Mingel, als auch fiir das Fehlen besonders zugesicherter
Eigenschaften nur dann Platz greifen, wenn sich der Uber-
geber beim Vertragsabschluss gegeniiber dem Ubernehmer
ausdriicklich und schriftlich dafiir verpflichtet hat. Es gibt
also sowohl fiir Méngel, wie fiir zugesicherte Eigenschaften
nur eine Art der Haftung, diejenige, welche aus dem System
der konventionellen Wiihrschaft sich ergibt.

Um die Bedentung des Wihrschaftsbegriffes klarzulegen,
bedarf es einer Erirterung seiner rechtlichen Natur und der
Richtungen, nach welchen er im Viehhandelsverkehr zur
Anwendung gelangen kann. Seiner rechtlichen Natur nach
ist der Viehwihrschaftsbegriff die Haftung, die Garantie fiir
Schaden, zu welcher der Ubergeber des Tieres dem Uber-
nehmer gegeniiber verpflichtet ist. Der Ubergeber hat dem
Ubernehmer den direkten, unmittelbaren Schaden zu ersetzen,
der ihm daraus entsteht, dass das iibernommene Tier nach
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dem Vertragsabschluss Mingel aufweist, die als nichtvor-
handen zugesichert wurden, oder dass es solche besondere
Eigenschaften nicht hat, um derentwillen es im Wert hiéher
eingeschitzt war.

Entgegen den Prinzipien der dlteren und zum Teil noch
heute geltenden Wiihrschaftsgesetzgebung, welche dem Uber-
nehmer einzig und allein das Recht gab, die Wandelung, die
Riickgiingigmachung des ganzen Geschiftes, zu verlangen, muss
nach der Auffassung des modernen Wiihrschaftsrechts der Uber-
nehmer die Wahl haben, gemiss den allgemein obligationen-
rechtlichen Grundsitzen entweder Wandelung oder Preis-
minderung zu verlangen. Dabei darf aber natiirlich der im
schweiz. Obligationenrecht (OR) Art. 250 aufgestellte Satz, dass
es dem richterlichen Ermessen anheimgestellt werden solle, statt
der verlangten Wandelung, wenn die Umstéinde es rechtfertigen,
bloss auf Preisminderung zu erkennen, in keiner Weise
angetastet oder gar umgestossen werden. Es kann dadurch
von Fall zu Fall entschieden und das den jedesmaligen Ver-
hiiltnissen am besten Entsprechende zur Anwendung gebracht
werden. Die Anschauung fast aller bisherigen Viehwihr-
schaftsgesetze, wonach bei Streitigkeiten iiber die Haftung
fiir Mingel beim Viehhandel vom Ubernehmer einzig die
Klage auf Wandelung angestrengt werden konnte, steht im
schroffsten Widerspruch zu den Bediirfnissen des modernen
Verkehrs und entbehrt iiberdies jeder verniinftigen Begriin-
dung. Der fiir den Ubernehmer entstandene Schaden wird
also dadurch ausgeglichen, dass er das Tier entweder gegen
Riickerstattung des Kaufpreises dem Ubergeber zuriickgeben
kann, oder aber dadurch, dass der Ubernehmer zwar das
Tier behilt, der Ubergeber ihm aber dessen Minderwert ersetat
oder sich vom Kaufpreis abziehen ldsst.

Schaden, fiir welchen der Ubergeber aufzukommen hat,
kann beim Handel mit Vieh nach zwei Richtungen bestehen,
einmal dann, wenn das Tier binnen einer bestimmten Zeit
nach dem Vertragsabschluss Mingel aufweist, deren Nicht-



213

vorhandensein der Ubergeber ausdriicklich schriftlich ver-
sichert hat, und ferner dann, wenn es sich herausstellt, dass
die besonderen, den Wert des Tieres hebenden Eigenschaften,
deren Vorhandensein ebenfalls ausdriicklich und schriftlich
zugesichert wurde, in Wirklichkeit fehlen. In beiden Fillen
besteht der Schaden, den der Ubernehmer erleidet, darin,
dass das Tier nicht denjenigen Wert hat, welcher ihm bei-
gemessen und welcher bezahlt wurde.

C. Die Objekte der Gewdihrleistung beim Viehhandel.

Eine weitere Frage von grundlegender Bedeutung ist die,
was unter ,Vieh“ oder ,Viehhandel® im Sinne der Wihr-
schaftsgesetzgebung zu verstehen sei.

Auch in diesem Punkte gehen die bisherigen Wihr-
schaftsbestimmungen sehr auseinander. In den iltesten Quellen
ist die Rede von Miingeln und Krankheiten der ,Rosse“ oder
an einem ,Stiick Vieh“. Spiiter finden sich dann in ein-
zelnen kantonalrechtlichen Bestimmungen fast alle Arten von
Haustieren als withrschaftsberechtigt und wihrschaftspflichtig
aufgezihlt. Das ,Konkordat iiber Bestimmung und Gewiihr
der Viehhauptmingel“ vom Jahre 1853 beschrinkt dagegen
die Wihrschaft auf Tiere des Pferdegeschlechts und auf
Rindvieh, wiihrend Art. 890 OR eine Gewiihrleistung wegen
Mingel beim Handel mit Pferden, Eseln, Mauleseln, Rind-
vieh, Schafen, Ziegen und Schweinen vorsieht. Es fehlen in
dieser letzten Aufzihlung also nur die Hunde und das Ge-
fligel. Doch ist es eigentlich selbstverstindlich und liegt in
der Natur der Sache selbst, dass Hunde, Katzen, Kaninchen
und Gefliigel als Handelsobjekte nicht denselben Wiihrschafts-
bestimmungen unterstellt werden diirfen, wie die iibrigen
Arten von Haustieren, die als solche mit dem Kollektivnamen
» Vieh“ ja schon vom allgemeinen Sprachgebrauch zusammen-
gefasst werden. Der Handel mit Hunden hat seinen ganz
eigenartigen Charakter. Es kommen beim Hunde doch viel-
mehr die individuellen und man michte fast sagen die intellek-
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tuellen Fihigkeiten in Betracht, als bei den iibrigen Arten
von Haustieren. Die Hunde sind entweder villig wertlose
Tiere, und dann kann von der Mdoglichkeit einer Gewihr-
leistung beim Hundehandel wohl iiberhaupt nicht ernsthaft
die Rede sein, oder aber sie haben infolge von reiner Ziich-
tung, Dressur und edler Rasse ansehnlichen Wert, der aber
eigentlich doch nur als Liebhaberwert anzusehen ist, und
dann kann man fiiglich die fiir den Ubergeber strengeren
Regeln des Obligationenrechtes gelten lassen, ohne dass da-
durch die Interessen eines (Gewerbestandes oder gar einer
ganzen Klasse der Bevilkerung irgendwie gefihrdet wiirden.

Mit Katzen, Kaninchen und Gefliigel verhilt es sich so,
wie mit den wertlosen Hunden. Sie haben einen so geringen
Marktwert, dass es praktisch iiberhaupt undenkbar erscheint,
dass beim Handel mit diesen Arten von Haustieren je irgend-
welche Gewiihrschaftspflicht des Ubergebers zur Anwendung
kommen konnte. Ja, der Gedanke an eine Gewiihrschaft
z. B. beim Gefliigelhandel muss geradezu ldcherlich erscheinen!

Somit konnen also verniinftigerweise fiir eine Viehwihr-
schaftsgesetzgebung nur in Betracht fallen die Haustiere des
Pferdegeschlechtes, das Rindvieh und endlich die Schafe,
Ziegen und Schweine. Ob die Bestimmungen der Wiihr-
schaftsgesetzgebung iiberhaupt auch auf die drei letztgenannten
Kategorien von IHaustieren auszudehnen seien, ist eine in
Fachkreisen und sowohl in der landwirtschaftlichen, wie in
der tierdrztlichen Fachliteratur viel umstrittene Frage. Die
Griinde, welche dafiir und dawider angebracht worden sind,
sowie auch die Motive, welche den Verfasser der vorliegenden
Arbeit dazu bewegen, die Schafe, Ziegen und Schweine den
Sonder-Bestimmungen einer schweizerischen Viehwihrschafts-
gesetzgebung ebenfalls unterstellen zu wollen, sollen im fol-
genden noch Gegenstand einer nidhern Erorterung werden.

Zundchst aber sind die beiden grossen Kategorien der
Haustiere des Pferdegeschlechts und des Rindviehs eingehender
zu behandeln. Es liegt ja auf der Hand, dass es sich in
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weitaus der griossten Mehrzahl von Wiihrschaftsstreitigkeiten
nur um diese beiden Kategorien handeln wird, da ihnen einzig
im Gebiet des Viehhandelsverkehrs grosse Wichtigkeit beizu-
legen ist und auch nur beim Handel mit Pferden und Rind-
vieh solch bedeutende Werte in Frage stehen, fiir die es
sich im Grunde lohnen wird, Wihrschaftsanspriiche geltend
zu machen.

Unter dem Ausdruck ,Haustiere des Pferdegeschlechts®
sind alle Einhufer zu verstehen, welche bei uns als Haus-
tiere gehalten werden, also ausser den Pferden auch die Esel,
Maulesel und Maultiere.

Der Sammelbegriff , Rindvieh® schliesst in sich die Ochsen,
Kiithe und Kilber. Das Konkordat von 1853, das, wie
bereits bemerkt, nur diese beiden grossen Haustier-
gattungen als ,Vieh® im Sinne der Wihrschaftsgesetzgebung
betrachtet, hat auch fiir diese noch die Einschriinkung auf-
gestellt, dass nur fiir solche Tiere iiberhaupt Wihrschaft zu
leisten sei, welche das Alter von 6 Monaten iiberschritten
haben. Dies geht jedoch zu weit; es wird dadurch die
Wiihrschaftsgesetzgebung nur unnétig kompliziert. Eine neue
Wiihrschaftsgesetzgebung darf derartige Einschrinkungen ohne
weiteres fallen lassen, ohne dass sie dabei riskiert, die Inter-
essen irgend eines beteiligten Standes zu verletzen.

Die grosse Streitfrage, welche in den letzten Jahrzehnten
bei Anlass von Diskussionen iiber die Revision der Wiihr-
schaftsbestimmungen wiederholt aufgestellt worden ist, besteht
darin, ob die Wiihrschaftsgesetzgebung bloss zu erstrecken
sei, auf die beiden soeben behandelten Klassen von Haus-
tieren, auf die Tiere des Pferdegeschlechts und auf das Rind-
vieh, oder ob sie nicht vielmehr auch auszudehnen sei auf
Schafe, Ziegen und Schweine.

Als Argument fiir die erstere Ansicht wurde immer an-
gebracht, der Wert der Schafe, Ziegen und Schweine sei ein
so geringer, dass es sich gar nicht verlohnen wiirde, im Falle
von Wiihrschaftsstreitigkeiten dariiber zu prozessieren, und es
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eignen sich auch die Mingel, welche sich nachtriglich an
diesen drei Tiergattungen herausstellen kinnten, in keiner
Weise zu Wiihrschaftsmingeln im Sinne des Gesetzes. Dieser
letztere Einwand fillt aber, nach dem Prinzip der konven-
tionellen Wiihrschaft, von vornherein dahin, da dieses ja keine
»gesetzlichen® oder sogen. ,Viehhauptmingel® mehr kennt,
sondern unter Gewihrsmingeln im Sinne des Gesetzes nur
noch solche Miingel versteht, fiir deren Nichtvorhandensein
der Ubergeber beim Vertragsabschluss ausdriicklich und
schriftlich Wihrschaft erteilt hat.

Das andere Argument aber, wegen des zu niedrigen
Wertes der Schafe, Ziegen und Schweine scheint auf den
ersten Blick durchaus stichhaltig und wohl angebracht. Be-
trachtet man dann aber die Konsequenzen, die es haben
wiirde, wenn der Handel mit diesen drei Arten von Haus-
tieren den speziellen Gesetzesbestimmungen iiber Viehwéhr-
schaft nicht unterstellt wire, so kommt man doch zu der
Ansicht, dass Schafe, Ziegen und Schweine trotz ihres ver-
hiiltnismissig niedrigen Marktwertes dennoch auch dem Wiihr-
schaftsgesetz unterstellt werden miissen. Ein Wihrschafts-
gesetz bezweckt ja gerade mit Riicksicht auf die besonders
gearteten Verhiltnisse, welche beim Handel mit Vieh be-
stehen, die Schwere der Haftbarkeit des Ubergebers zu mil-
dern, die, auf den Viehhandel angewendet, unbillige Hirte
der allgemeinen Haftungsbestimmungen des Obligationenrechtes
abzuschwiichen, indem es den Ubergeber fiir Mingel des
Tieres nur dann haften lisst, wenn er sich dafiir ausdriick-
lich und schriftlich verpflichtet hat. Wenn nun also Schafe,
Ziegen und Schweine den Bestimmungen des Wiihrschafts-
gesetzes nicht unterstellt wiirden, so genosse der Ubergeber
solcher Tiere in Streitfillen natiirlich auch die Wohltat der
privilegierten Rechtsstellung, welche durch die spezielle Wiihr-
schaftsgesetzgebung geschaffen wird, nicht, sondern es ent-
stinde das storende Missverhiiltnis, dass der Ubergeber von
Tieren des Pferdegeschlechts und Rindvieh bloss den leichten



217

Haftungsregeln des Viehwilhrschaftsgesetzes unterstellt wiire,
withrend dagegen der Ubergeber von Schafen, Ziegen und
Schweinen, gemiss den allgemein obligationenrechtlichen Re-
geln, fiir alle Mingel zu haften hiitte, die sich nach dem
Vertragsabschluss zeigen sollten, und nicht nur fiir diejenigen,
fir deren Nichtvorhandensein er ausdriicklich und schriftlich
Wiihrschaft geleistet hat.

Der Handel mit Schafen, Ziegen und Schweinen muss
daher aus Opportunititsriicksichten ebenfalls unbedingt den
gesetzlichen Viehgewihrleistungs - Bestimmungen unterstellt
werden.

Es ist endlich noch ein Blick zu werfen auf die verschie-
denen Arten, nach denen sich der Handel mit Vieh vollzieht.
Es kommen ja auch beim Viehhandel, wie bei allen andern
Handelsgeschiiften, nicht nur Kauf-, sondern auch Tausch-
vertrige vor. Hiefiir gelten die Vorschriften iiber den Tausch
im allgemeinen, nimlich die Art. 272 und 273 OR.

Diese lauten:

yAuf den Tauschvertrag finden die Vorschriften iiber den
Kaufvertrag in dem Sinne entsprechende Anwendung, dass
jede Vertragspartei mit Bezug auf die von ihr versprochene
Sache als Verkiufer und mit Bezug auf die ihr zugesagte
Sache als Kédufer behandelt wird.“ Und

, Wird die eingetauschte Sache entwihrt oder wegen
ihrer Mingel zuriickgegeben, so hat die geschiddigte Partei
die Wahl, Schadenersatz zu begehren oder die vertauschte
Sache zuriickzufordern.“

Mit Riicksicht auf den Viehhandel unterstehen also Tausch-
geschiifte ebenfalls den gesetzlichen Wihrschaftsbestimmungen,
wie Kaufgeschifte. Fiir beide Vertragsarten kommen die-
selben Regeln zur Anwendung.
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II. Abschnitt.
Die rechtliche Natur der Haftung fiir Médngel und zugesicherte
Eigenschaften beim Viehhandel.

Um den Unterschied deutlich hervorzuheben, welcher
zwischen den Haftungsgrundsitzen allgemein obligationen-
rechtlicher Natur und denjenigen des Viehhandelverkehres be-
steht, soll hier zundchst eine kurze Darstellung der Haftungs-
prinzipien gegeben werden, welche das Obligationenrecht mit
Bezug auf den Kauf im allgemeinen aufstellt:

Das Bundesgesetz iiber das Obligationenrecht regelt in
seinen Art. 243 u. ff. ganz allgemein fiir alle Vertrige, die
auf Ubertragung einer beweglichen Sache gerichtet sind, die
Pflicht des einen Vertragskontrahenten gegeniiber dem andern
zur Gewihrleistung fiir Méngel und zugesicherte Eigenschaften
des Vertragsgegenstandes.

A. Allgemeine Grundziige der Gewdhrleistung fiir Mingel
nach OR.

Das Bundesgesetz iiber das Obligationenrecht anerkennt
beim Kaufvertrag eine Pflicht des Verdusserers zur Gewihr-
leistung fiir Méngel nach verschiedenen Richtungen:

Zuniichst haftet er fiir die Richtigkeit der von ihm mit
Bezug auf den Vertragsgegenstand der Gegenpartei bestimmt
gemachten Zusagen, die dicta promissa des romischen Rechts.
Diese Haftung fillt auch dann nicht weg, wenn es augen-
scheinlich ist, dass die zugesagten Eigenschaften fehlen, oder
dass die Miingel, deren Abwesenheit versichert wird, dennoch
vorhanden sind.

Der Veriiusserer ist ferner auch haftbar fiir alle Méngel,
die er gekannt und arglistig verschwiegen hat. Da, wo Treu
und Glauben es verlangen, hat er seinen Vertragsgegner
geradezu auf vorhandene Mingel aufmerksam zu machen.

Endlich kann er auch zur Gewiihrleistung fiir solche
Mingel eines Vertragsgegenstandes herbeigezogen werden,
welche er selber nicht gekannt hat, also fiir sogen. ,heim-
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liche Mingel“, wenn dadurch der Wert der Sache oder die
Tauglichkeit fiir den vorausgesetzten Gebrauch entweder voll-
stindig aufgehoben, oder doch erheblich vermindert wird.

Der Haftung des aus dem Vertrag leistungspflichtigen
Veriusserers, des Schuldners stehen die Anspriiche des
Gldubigers, des Erwerbers gegeniiber, und zwar sind
auch diese Anspriiche je nach den Umstdnden verschieden
gestaltet.

Zur Geltendmachung seiner Anspriiche dient dem Em-
pfinger einer mangelhaften Sache entweder die romisch-recht-
liche actio redhibitoria auf Riickleistung des Gelieferten von
beiden Seiten, auf die sogen. ,Wandelung“, oder dann die
actio quanti minoris auf verhiltnismissige Preisermiissigung.

Die Klage auf Wandelung, auf die romisch -rechtliche
redhibitio, die actio redhibitoria, bezweckt die Aufhebung,
die Riickgingigmachung des vertragsgemiss abgeschlossenen
Geschiifts, die Wiederherstellung desjenigen Zustandes, der
vor Eingehung des Vertrages bestand. Wird sie vom Gericht
zugesprochen, so muss der Beklagte den Preis, den er fiir
den Vertragsgegenstand erhalten hat, mit Zins fiir die Zwischen-
zeit wieder zuriickleisten. Ferner kann zugleich Ersatz ein-
geklagt werden fiir den Schaden, der unmittelbar durch die
Lieferung der mangelhaften Sache entstanden ist.

Dagegen hat der Klidger den Vertragsgegenstand zuriick-
zugeben und zwar so, wie er ihn hat. Ist die Sache teilweise
untergegangen, so hat er die Reste herauszugeben. Ierner
was er an Friichten aus der Sache gezogen, was er iiberhaupt
von der Sache gewonnen hat, und sogar Ersatz schuldet er
fir Friichte, die er schuldhaft einzuziehen versiumt hat.

Fiir Zufall haftet der Leistungsempfinger dagegen gar
nicht. Er kann Wandelung auch dann verlangen, wenn die
Sache durch Zufall vollig untergegangen ist.

Der Klage auf Wandelung steht die Klage auf Preis-
herabsetzung, die romisch-rechtliche actio quanti minoris
gegeniiber. Sie kann an Stelle der Wandelungsklage ange-
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bracht werden. Es wird dann der Minderwert, den der Ver-
tragsgegenstand aufweist, vom Preise abgezogen und nur der
Rest bezahlt. Die Hiohe des Minderwertes wird durch Exper-
tise festgestellt.

Im allgemeinen gilt der Grundsatz, dass der Empfinger
der mangelhaften Leistung frei wiihlen kann, ob er die Klage
auf Wandelung oder auf Preisminderung anstellen will.

Eine Ausnahme davon bildet der Fall, wo der Minder-
wert des Leistungsgegenstandes so gross ist, dass er, vom
Kaufpreis abgezogen, nichts mehr ibrig ldsst; dann hat der
Leistungsempfinger nur noch die Klage auf Wandelung.

Nur noch die Klage auf Preisminderung steht dem
Leistungsempfinger dann zu, wenn der mangelhaft gelieferte
Vertragsgegenstand aus seiner eigenen Schuld untergegangen
ist, oder er ihn trotz seiner Mingel weiter veriussert oder
umgestaltet hat. Der Richter kann iibrigens nach seinem
freien Ermessen iiberall, wo auf Wandelung geklagt wird,
auch bloss auf Preisermiissigung erkennen. Ferner kinnen
die Beteiligten fir den Fall, dass aus dem Vertrag Streitig-
keiten entstehen sollten, das Verhiltnis von vornherein be-
stimmt ordnen, indem sie vertraglich die Wandelung oder
die Preisermissigung wegbedingen. Eine solche Vereinbarung
unter den Parteien verliert aber ihre Giiltigkeit, sobald der
Leistungsempfinger beweisen kann, dass ihm beim Vertrags-
abschluss in doloser Weise Mingel der Sache verschwiegen
oder verheimlicht worden sind.

Diesen allgemeinen Haftungsregeln des Obligationen-
rechtes stehen nun gegeniiber:

B. Die besonderen Bestimmungen iiber die Gewdihrleistung
beim Viehhandel.

Voraussetzung fiir das Entstehen einer Haftung fiir Miingel
und zugesicherte Eigenschaften beim Kauf und Tausch um
Vieh ist das Zutagetreten von Mingeln und das Fehlen der
zugesicherten Vorziige nach dem Geschiftsabschluss. Diese
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Haftung ist ihrer rechtlichen Natur nach verschieden, je nach
ihrem Ursprung, dem rechtlichen Fundament, aus welchem
sie hergeleitet wird. Dem hauptsiichlichsten Unterscheidungs-
merkmal nach sind die Arten der Haftung getrennt in:

I. Haftung aus unerlaubter Handlung, sei es:
a) Betrug im strafrechtlichen Sinne oder

) Unerlaubte Handlung im zvilrechtlichen
Sinne, beides gemiss OR Art. 50 ff., sowie
Art, 244, 247 und 259,

IT. Haftung aus konventioneller Wahrschatt.

Der wesentliche Unterschied liegt darin, ob der Uber-
nehmer des Tieres nachweisen kann, dass er beim Abschluss
des Geschiiftes mit Bezug auf das Vorhandensein von Méngeln,
welche eine Wertminderung zur Folge haben, oder mit Bezug
auf das Fehlen ausdriicklich zugesicherter Eigenschaften vom
Ubergeber in arglistiger Weise getiuscht, betrogen worden
ist, oder ob angenommen werden muss, der Ubergeber habe
beim Geschéftsabschluss nach bestem Wissen und Gewissen
gehandelt und den Mangel, mit dem das Tier sich als be-
haftet erweist, nicht gekannt oder wirklich geglaubt, die be-
sondere Eigenschaft, z. B. die Trichtigkeit einer Kuh, welche
er ausdriicklich als vorhanden zugesichert hatte, bestehe. Die
Unterscheidung beruht also auf der Frage, ob der Ubergeber
beim Geschiftsabschluss bona fide, in guten Treuen gehandelt
habe oder nicht. In beiden Fillen kann es sich dabei selbst-
verstiindlich nur um sogen. ,heimliche® Mingel, also solche,
die bei niherer Priifung und Untersuchung des Tieres nicht
sofort auffallen und erkannt werden miissen, handeln; denn
eine Zusicherung des Fehlens von Mingeln, die offenkundig
vorhanden sind, oder des Daseins von besonderen Eigen-
schaften, von welchen sofort im Moment des Vertragsabschlusses
zweifellos festgestellt werden kann, dass sie nicht bestehen,
darf jedenfalls nicht ernsthaft aufgefasst werden und wirkt
daher auch nicht bindend fiir den Ubergeber, der sie abgibt.
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Alle solchen Fiille fallen somit fiir die Haftung in Wiihr-
schaftssachen von vornherein ausser Betracht.

I. Die Haftung fiir unerlaubte Handlungen.

Wenn es sich dagegen um verborgene Miingel oder zu-
gesicherte Eigenschaften handelt und dem Ubergeber Arglist
oder Fahrlissigkeit nachgewiesen werden kann, so sind dem
Ubernehmer zwei verschiedene Moglichkeiten geboten, seinen
Anspruch gegen den Ubergeber auf dem Rechtswege geltend
zu machen.

Das arglistige Verhalten des Ubergebers kann sich nim-
lich einerseits sehr wohl als Betrug im Sinne des Strafrechtes
qualifizieren, andererseits lisst sich daraus in jedem Fall eine
zivilrechtliche Haftung aus unerlaubter Handlung im Sinne
von OR Art. 50 ff. ableiten.

Unter den Begriff solcher unerlaubter Handlungen fallen
aber nach OR Art. 50 nicht nur absichtlich, arglistig,
sondern auch bloss fahrlissig begangene, durch welche einer
Person in widerrechtlicher Weise Schaden zugefiigt wird. Die
Haftung aus Fahrlissigkeit ist daher mit derjenigen aus Ab-
sicht verwandt. Die beiden Haftungsarten werden denn auch
durch das Gesetz auf dieselbe Stufe gestellt und in gleicher
Weise behandelt, mit der einzigen Ausnahme, dass die Haf-
tungsgrundsitze fiir mit Absicht, z. B. mit arglistiger Tduschung
begangene widerrechtliche Schidigungen strenger und un-
giinstiger fiir den Schiidigenden lauten, als fiir blosse Fahr-
lassigkeit.

Die beiden soeben bezeichneten Richtungen, nach denen
die Arten der Haftung wegen arglistigen oder fahrlissigen
Verhaltens des wiihrschaftspflichtigen Ubergebers auseinander-
gehen, sollen im folgenden ihrer juristischen Natur und ihren
rechtlichen Konsequenzen nach niher untersucht werden:

@) Arglistige Téduschung des Ubernehmers
durch den Ubergeber beim Viehhandel, als Betrug
im Sinne des Strafrechts.
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,Betrug“ — sagt v. Liszt in seinem ,Lehrbuch des
deutschen Strafrechts“, 6. Aufl., S. 440, ,ist Vermigens-
beschidigung in Bereicherungsabsicht, herbeigefiihrt durch
arglistige Tduschung, d. h. durch Erregung oder Unterhaltung
eines Irrtums. Der zu Beschiidigende handelt selbst, aber
ohne sich der verursachenden Bedeutung seines Tuns oder
Unterlassens bewusst zu sein; juristisch betrachtet ist es also
nicht der Beschiidigte, der sich selbst, sondern der Téduschende,
der einem andern die Beschiddigung zufiigt.“

Da in der Schweiz noch kein einheitliches, fiir das ganze
Rechtsgebiet der schweizerischen Eidgenossenschaft giiltiges,
allgemeines Strafgesetzbuch besteht, da insbesondere die Be-
stimmungen iiber Betrug und Prellerei nicht bundesgesetzlich,
sondern kantonal strafrechtlich geordnet sind, so miisste
eigentlich, da die vorliegende Arbeit die gesamten schweize-
rischen Verhiiltnisse auf dem Gebiete des Viehwiihrschafts-
wesens im Auge hat, die Behandlung dieses rein strafrecht-
lich gearteten Unterabschnittes an Hand der Strafgesetzgebung
jedes einzelnen Kantons der Reihe nach vorgenommen
werden. Es ist jedoch leicht einzusehen, dass ein solches
Verfahren iibermissig weitliufig wiirde und doch dabei nur
einen verhiltnismiissig kleinen praktischen Wert fiir die Be-
arbeitung des vorliegenden eigentlichen Hauptthemas erbringen
kénnte. . Daher soll hier davon abgesehen werden und statt
dessen nur beispielsweise, unter Beriicksichtigung und
in Anlehnung an die einschligigen Bestimmungen des Straf-
gesetzbuches fiir den Kanton Bern vom 30. Januar
1866, die Frage nach dem Einfluss des spezifisch Deliktischen
auf die Haftung fiir Mingel und zugesicherte Eigenschaften
erliutert werden.

Die auf den Betrug beim Viehhandel anwendbare Be-
stimmung des Art. 232 des eben genannten bernischen Straf-
gesetzbuches lautet:

» Wer einen Kiufer in der widerrechtlichen Absicht, ihn
zu benachteiligen, betreffend den Gehalt von Gold- oder Silber-
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waren oder iiber die Eigenschaft eines falschen, fiir dcht ver-
kauften Steines oder iiber die Natur irgend einer
andern Ware hintergeht usw.,

wird mit Gefingnis bis zu sechzig Tagen oder it Korrek-
tionshaus bis zu einem Jahr oder mit einer Geldbusse bis zu
fiinfhundert Franken bestraft.“

Ein bernisches Dekret iiber die Haustierpolizei vom
9. Mirz 1882 droht in Art. 17, Ziff. 3, dieselbe Strafe dem-
jenigen an, der ,wissentlich Tiere, welche mit einer anstecken-
den Krankheit behaftet sind oder der Ansteckung kiirzlich
ausgesetzt waren, in den Handel oder Verkehr bringt oder
fiir solche Tiere Gesundheitsscheine ausstellt®.

Es kann hier auch auf die Strafbestimmung des Art. 36
des Bundesgesetzes iiber polizeiliche Massregeln gegen Vieh-
seuchen vom 8. Februar 1872, welche ebenso, wie die zu-
letzt genannte bernische Dekretsbestimmung sanititspolizei-
lichen Charakter hat, herbeigezogen werden. Der genannte
Artikel schreibt seinem genauen Wortlaute nach vor:

,Umgehung der Vorschriften iber den Viehverkehr
(Art. 4—9) zieht eine Busse von 5—100 Fr. nach sich.

Nichtbeachtung der in diesem Gesetze oder durch spezielle
Anordnungen des Bundesrates und seiner Organé vorgeschrie-
benen Massregeln zur Verhiitung oder Tilgung von Vieh-
seuchen, sowie insbesondere Ubertretungen von Art. 3 dieses
Gresetzes werden mit einer Busse von 10—500 Fr. bestraft.”

Widerhandlungen gegen diese drei zitierten Gesetzes-
vorschriften charakterisieren sich als Offizialdelikte, d. h. sie
werden nicht erst auf Antrag des Verletzten hin von der staat-
lichen Strafgewalt verfolgt, sondern die Staatsgewalt iiberweist
sie von Amts wegen, ex officio, dem Strafrichter.

Die dabei sich ergebende Haftbarkeit des Titers qualifi-
ziert sich aber als reine Haftung aus dem Strafanspruch des
Staates, welche daraus entstanden ist, dass zu Recht be-
stehende, allgemein bindende Gesetzesvorschriften strafrecht-
lichen oder sanititspolizeilichen Charakters verletzt worden sind.
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In erster Linie ist durch die Widerhandlung nur der Staat
betroffen worden. Da daneben aber in allen Fillen auch die
Interessen einer Privatperson, des Ubernehmers des in Frage
stehenden Tieres geschmilert worden sind, so steht dieser,
dem Verletzten, das Recht offen, sich der Klage gegen den
Delinquenten adhisionsweise anzuschliessen, strafprozessual
ausgedriickt, sich als Zivilpartei zu konstituieren, und als solche
eine Entschiddigung fiir den ihr aus der deliktischen Hand-
lungsweise des Angeschuldigten erwachsenen Schaden zu
fordern. Und dieser Rechtsanspruch ist es nun, welcher als
Haftung des nachweisbar arglistig handelnden Ubergebers fiir
Mingel und zugesicherte Eigenschaften einerseits geltend ge-
macht werden kann.

Allerdings wird ja die Haftung aus Betrug, aus arg-
listiger Tduschung, also aus Vermdégensbeschidigung, welche
sich der Ubergeber des Tieres beim Viehhandel in der Ab-
sicht, sich unrechtmiissigerweise zu bereichern, zu schulden
kommen ldsst, nur in seltenen Fiillen eingeklagt werden
kionnen, weil der Nachweis der deliktischen Merkmale des be-
triigerischen Handelns, des objektiven und des subjektiven
Tatbestandes des Betrugs hiufig schwierlg oder gar nicht zu
erbringen sein wird.

Und doch sind kaum bei irgend einem andern Handels-
geschiift so viele Moglichkeiten, so giinstige Gelegenheiten,
welche in der besonderen Natur der Vertragsgegenstinde liegen,
zum Betriigen gegeben, wie gerade beim Viehhandel, und sie
werden denn auch in praxi — getreu dem alten Sprichwort
»Gelegenheit macht Diebe“ — immer und immer wieder,
bald in raffinierterer, bald in harmloserer Weise ausgebeutet.

Interessante Einblicke in diese Verhiltnisse, wie auch in
die ganze Art der Denkweise eines Teils des Viehhiindler-
standes, welcher sich beim Viehhandel aus den schuftigsten
Betriigereien gegeniiber seinen Abnehmern kein Gewissen
macht, bietet ein zu Anfang und nachher in mehreren Auflagen
bis iiber die Mitte des vorigen Jahrhunderts hinaus in Deutsch-

16
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land erschienenes Biichlein ,Enthiillte Geheimnisse aller
Handelsvorteile und Pferdeverschionerungskiinste der Pferde-
hindler. Aus den Papieren des verstorbenen israelitischen
Pferdehindlers Abraham Mortgens in Dessau, zum Nutz’
und Frommen aller Derer mitgetheilt, welche beim Ein- und
Verkauf von Pferden mit Vortheil handeln und Schaden und
Betrug vermeiden wollen®.

Einige treffende Zitate aus der vierten, von Landtierarzt
Dr. C. F. Lentin in Weimar im Jahre 1856 herausgegebenen
Auflage sollen dies belegen. Nachdem z. B. bereits eine ganze
Menge sogenannter ,Handelsvorteile“, Tricks, die alle darauf
hinzielen, die Tiere vor dem besichtigenden Kiufer besser
hinzustellen, als sie wirklich sind, aufgezihlt und angepriesen
worden sind, kommt der Ratschlag an den Pferdehiindler, er
solle jederzeit einen Knecht im Stalle haben, welcher jedes-
mal vor Eintritt eines Fremden in den Stall die Pferde mit
der Peitsche gehorig aufmuntern miisse, und als Resultat
dieses dusserst humanen Verfahrens gelangt der Verfasser zu
der vielsagenden Schlussfolgerung:

,Die Peitsche ist daher ein Wanderstab in den Hiinden
des Pferdehiindlers, der Extrakt aller Handelsvortheile und
die Elle, iiber die er und mit der er seine Waare misst
und verkauft. Wer sie gut und geschickt zu fiihren versteht,
hat die Vortheile gelernt, mit Gewicht, Elle und Mass nach
seinem Vortheil zu messen und den Kiufer, bei aller Priifung
der Waare, doch damit zu tiuschen.“

Einen édhnlichen Zweck, wie das Peitschen, verfolgt das
folgende, noch tierfreundlichere Mittel: ,Daher muss denn
jedes Pferd, bevor es den Stall des Hindlers verlisst, mit
einigen Pfefferkornern, oder noch besser Pfefferpillen ver-
sehen sein, die ihm der Koppelknecht, nach Taschenspieler-
weise verborgen in den After bringt, womit gleichsam seine
Toilette, seine Appretur vollendet wird. Dies geschieht meist
beim Zusammenraffen und Abstreifen der Decke; der Kerl
hat den Pfeffer gekaut, fihrt sich iiber den Mund, driickt
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den Speichel an die Finger, und im Abnehmen der Decke
steckt er den bespuckten Finger in den After. Der Reiz, den
dann der Pfeffer in dem entziindlichen Mastdarme verursacht,
macht, dass das enggestellteste Pferd mit den Hinterschenkeln
weit geht, die abgeschliffenste Croupe in eine gerade Linie
verwandelt, aus dem trdgsten Pferde ein feuriges, aus dem
plumpesten und unbeholfensten ein leichtes und gewandtes,
aus dem kapriziésesten ein folgsames, aus dem schwachen
ein kriftig scheinendes und selbst aus dem dummen oder
sonst kranken fiir Augenblicke ein gescheidtes und gesundes
wird“.

Ein sehr Vertrauen erweckender Grundsatz ist auch das
Folgende: ,Uberhaupt ist es einer der nothigsten Handels-
vortheile bei dem Pferdehandel, dass alles das, was der
Héndler iiber die Gewihrleistung und die Biirgschaft fiir die
Gresundheit, Unarten und alle miglich eintretenden Fehler
und Gebrechen des Pferdes dem Kiufer bei dem Verkaufe
desselben sagt, so viel als moglich einen zweideutigen Sinn
habe; denn welcher Verniinftige kann eine solche Versiche-
rung eigentlich fiir mehr als ein blosses pour parler, ein
blosses Geeschwiitz halten, aus dem im ganzen nichts hervor-
geht“.

Nachdem der Verfasser dann noch weiter die verschieden-
artigsten, unlautern Praktiken im Pferdehandel, wie z. B. Zahn-
operationen, die das Alter der Pferde scheinbar verindern,
beschrieben hat, stellt er in guten Treuen seine Maximen
zusammen, und diese charakterisieren, da sie von einem Typus
von Pferdehiindler stammen, die unlautere und gewissenlose
Denkweise, nach der bei einem grossen Teile der Viehhédndler
geschiftlich vorgegangen wird. Hier nur noch wenige Proben:

,Dies ist aber alles kein Betrug! Nein, das ist bloss
Selbsttiuschung des Kaufers. Denn ,Was sind diese Kunst-
griffe, das Junge alt, das Alte jung zu machen, anders, als
Handelsvortheile, die unsere jetzigen Frduleins durch ihre
Toilettenkiinste, um an den Mann zu kommen, ja auch iiben.
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Denn hier erscheint ein kaum fiinfzehnjihriges Madchen unter
der Negligéhaube schon mannbar und dort die alternde
Matrone unter der Schminke, mit dem falschen Busen und
den erborgten Haaren im jugendlichen Alter, und bekommen
sie durch diese Mittel Ménner, so sagt doch keiner von diesen,
dass er angefiihrt und betrogen worden sei; was aber jeder
Pferdekiufer ausschreit, sobald der Hindler an seinem Pferde
diese Kunstfertigkeit der Toilette und der Lebensverilterung
oder Verjiingung vorgenommen hat“. Und endlich ,Der Pferde-
héindler muss daher, ohne die Beredsamkeit auf einer hohen
Schule studiert zu haben, wie unsere Herren Advokaten, so
gut wie diese aus Unrecht Recht und aus Recht Unrecht zu
machen wissen, wenn er, so wie diese, fortkommen und noch
obendrein belobt werden soll“.

Diese Beispiele sprechen fiir sich und zeigen zur Evidenz,
wie kliglich es mit Treu und Glauben beim Viehhandel be-
stellt sein kann und oftmals bestellt zu sein pflegt. Das
Schlimmste aber ist, dass der unredliche Viehhiindler sich ein
gutes Recht zum Betriigen anmasst, dass ihm das Bewusstsein
fiir die Rechtswidrigkeit seiner Handlungsweise abhanden
kommt oder sich doch wenigstens hinter der falschen Vor-
spiegelung verschanzt, der Betrug liege nicht auf seiner Seite,
sondern der Ubernehmer betriige sich selbst, wenn er sich
Vieh mit arglistig verdeckten Fehlern und kiinstlich fiir einen
Moment hergestellten guten Eigenschaften aufschwatzen lasse.
Es braucht hier nur nochmals auf den oben angefiihrten
v. Lisztschen Satz hingewiesen zu werden, welcher klar und
deutlich zeigt, wie unlogisch und unjuristisch eine derartige
Anschauung ist.

Auch soll man nicht etwa glauhen, dass die ,Handels-
vorteile“, welche Abraham Mortgens zu Anfang des vorigen
Jahrhunderts zum. Gebrauch fiir den Pferdehindler empfahl,
heutzutage nicht noch mit derselben Unverfrorenheit und in
gleich rationeller Weise zur Anwendung gelangten, oder dass
derartige Dinge nur beim Pferdehandel vorkommen konnten.
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Es wiirden sich sicherlich gerade bei uns in der Schweiz
eine Menge von Viehhiindlern und Kennern des Viehhandels
finden, welche ein den ,enthiillten Geheimnissen“ des Abraham
Mortgens entsprechendes Buch iiber den Handel mit Rindvieh
schreiben konnten.

Dass aber trotz alledem bei Mingeln, welche sich nach
der Ubernahme des Tieres herausstellen, nur in ganz seltenen
Ausnahmefillen eine Haftbarkeit des Ubergebers aus Betrug
wird hergeleitet werden konnen, liegt, wie oben bereits be-
sprochen wurde, darin, dass der Nachweis des objektiven und
subjektiven Betrugstatbestandes um so schwieriger zu er-
bringen sein wird, mit je einfacheren Mitteln und in je natiir-
licherer Weise die arglistige Tiduschung vollzogen worden ist.

Gelingt es aber trotz aller Schwierigkeiten, den Betriiger
zu iberfithren, so wird er, abgesehen von seiner Bestrafung,
dem Ubernehmer, welcher sich der Strafklage adhiisionsweise
als Zivilpartei angeschlossen hat, gegeniiber haftbar. Das
Mass dieser Haftbarkeit wird nach den Regeln des Obliga-
tionenrechts, also des Zivilrechts, beurteilt. Allgemein kommen
dabei in erster Linic OR Art. 50 ff. iiber die Haftpflicht
aus unerlaubter Handlung zur Anwendung. Daneben aber hat
das Gesetz in seinem siebenten Titel ,Kauf und Tausch“ im
zweiten Teil ,Verpflichtungen des Verkiiufers in den Art.
244, 247 und 259 den Fall der absichtlichen, arglistigen
Tiuschung des Kiufers durch den Verkiufer ausdriicklich
vorgesehen. Und iiberdies konnen hier auch noch OR Art.
24 und 28, allgemeine Bestimmungen iiber Betrug beim Ver-
tragsabschluss herbeigezogen werden.

Dem Verletzten, dem betrogenen Ubernehmer, welcher
im Strafprozess als Zivilpartei auftritt, steht also zuniichst
eine Schadenersatzforderung zu, wie dies grundsitzlich in
OR Art. 50 festgestellt ist: , Wer einem andern widerrecht-
lich Schaden zufiigt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahr-
lissigkeit, wird demselben zum Ersatze verpflichtet*. Gemiss
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Art. 51 al. 1 wird Art und Grosse des Schadenersatzes durch
richterliches Ermessen bestimmt.

Gegeniiber der gewohnlichen einjéhrigen Verjihrungsfrist
fiir Schadenersatzanspriiche schreibt dann OR Art. 69 al. 2
vor: ,Wird jedoch die Klage aus einer strafbaren Handlung
hergeleitet, fiir welche das Strafrecht eine lingere Verjihrung
vorschreibt, so gilt diese auch fiir den Zivilanspruch“. Dabei
kann auch auf OR Art. 146 al.1 und in Verbindung damit auf
OR Art. 259 hingewiesen werden, wonach im Falle absicht-
licher Tduschung des Kiufers, sowohl die Wandelungs- als
die Preisminderungsklage erst mit Ablauf von zehn Jahren
verjihren, wobei aber die Vertragsklage und nicht die Klage
aus unerlaubter Handlung in Frage steht.

Neben der Schadenersatzforderung erwachsen aber dem
Geschidigten aus der betriigerischen Handlungsweise seines
Vertragsgegners noch weitere Rechte.

Vor allem ist er laut OR Art. 24 iiberhaupt nicht mehr
an den Vertrag gebunden: ,Ist ein Teil durch betriigerische
Handlungen des andern zum Vertragsabschlusse verleitet
worden, so ist der Vertrag fiir ihn auch dann nicht verbind-
lich, wenn der erregte Irrtum kein wesentlicher war“. Sonst
hebt ndmlich, gemidss OR Art. 21, der nicht wesentliche
Irrtum die Verbindlichkeit nicht auf. Wesentlich aber ist ein
Irrtum im Sinne des Gesetzes (OR Art.19) nur dann, wenn
er sich auf das Wesen des Vertrages oder des Vertragsgegen-
standes bezieht.

Aber auch dann, wenn der Betrogene den fiir ihn un-
verbindlichen Vertrag nicht anficht, sondern ihn zu Recht be-
stehen lassen und genehmigen will, erlischt damit sein Anspruch
auf Schadenersatz nicht ohne weiteres (OR Art. 28 al. 2).

Um den Kédufer vor den ungerechtfertigten, nachteiligen
Folgen des Betruges zu schiitzen, hat das Obligationenrecht,
wie bereits erwiihnt, in dem Titel, welcher vom Kauf und
Tausch handelt, eigene dahin zielende Bestimmungen aufge-
stellt. So zuniichst OR Art.244: ,Eine Vereinbarung, welche
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die Gewihrspflicht aufhebt oder beschrankt, ist ungiiltig, wenn
der Verkiufer dem Kiufer die Gewidhrsmingel arglistig ver-
schwiegen hat“.

Diese Vorschrift muss auch gegeniiber der Beschrinkung
der Viehwiihrschaft auf das schriftliche Gewihrleistungsver-
sprechen anerkannt werden. Auch diesem gegeniiber bleibt
also die durch OR Art. 244 geschaffene Ausdehnung der
Gewidhrspflicht in Fillen, wo arglistiges Verhalten des Ver-
kiiufers nachgewiesen werden kann, unter allen Umstinden
zu Recht bestehen; denn der Sinn der einschrinkenden Aus-
nahmestellung des speziellen Viehwihrschaftsrechts soll nicht der
sein, dass die Vorzugsstellung, welche das Obligationenrecht dem
betrogenen Kiufer gewihrt, wegfillt und die Rechtsstellung
des unredlichen Verkdufers geradezu privilegiert wiirde.

Gelingt es also, den Betrug nachzuweisen, so dehnt sich
die Haftung des Ubergebers gegeniiber dem ("bernehmer des
im Streite liegenden Tieres auch auf solche Mingel aus, fiir
welche er nicht ausdricklich und schriftlich Wihrschaft ge-
leistet hat.

Ahnlich verhiilt es sich mit der Bestimmung von OR
Art. 247: [ Bei absichtlicher T#duschung des Kiufers durch
den Verkdufer findet die im vorhergehenden Artikel vorge-
sehene Beschrinkung der Gewihrleistung keine Anwendung*.

Die im vorhergehenden Art. 246 vorgesehene Beschrin-
kung der Gewiihrleistung ist eine Folge der Pflicht des Kiiufers,
die Kaufsache nach dem Empfang zu priifen und dem Ver-
kiiufer von Miingeln, fiir die er zur Gewihrleistung verpflichtet
ist, sofort Anzeige zu machen. Das Versdumen dieser Pflicht
gilt als Gienehmigung, mit Ausnahme der Fille, wo es sich
um Mingel handelt, welche bei der {ibungsgemissen Unter-
suchung nicht erkennbar waren. Solche Médngel miissen jedoch
bei einer allfilligen spiteren Entdeckung sofort angezeigt
werden, wenn der Vertrag nicht auch mit Hinsicht auf sie als
genehmigt gelten soll.
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Die Bestimmung des Art. 247 wird auch in Fillen von
Viehgewiihrleistung keineswegs dadurch beriihrt oder gar be-
schriinkt, dass, infolge der besonders gearteten Natur des Vieh-
handels, die Gewiihrleistungspflicht des Ubergebers im Wiihr-
schaftsrecht des Viehhandels durch eine bestimmte kurze Frist
zeitlich eingeschrinkt werden muss.

Es gelangt in allen Fillen einfach OR Art. 247 zur
Anwendung, indem bei absichtlicher Téuschung, also bei
Betrug des Kiufers durch den Verkiufer auch die kurze zeit-
liche Einschrinkung der Dauer der Gewihrleistungspflicht
wegfillt, also der Kdufer zur Geltendmachung seines Gewéhr-
leistungsanspruchs nicht mehr an die absichtlich sehr kurz
bemessene Frist, die das Wihrschaftsrecht im Viehhandel fiir
diesen Zweck aufstellt, gebunden ist.

Neben Art. 69, Abs. 2, ist, wie bereits oben angefiihrt,
auch OR Art. 259, der von der Verjihrung des Gewihr-
leistungsanspruches und den FEinreden des Kiufers wegen
vorhandener Miingel handelt, in derselben Weise, wie die soeben
besprochenen Art. 244 und 247 auf Fille des Betruges beim
Viehhandel anwendbar.

OR Art. 259 lautet: ,Die Bestimmungen der Art. 257
und 258 kénnen vom Verkiufer nicht geltend gemacht werden,
wenn ihm eine absichtliche Téduschung des Kiufers nachge-
wiesen wird“.

Nach OR Art. 257 verjihren die Klagen auf Gewihr-
leistung wegen Miingel einer Sache mit Ablauf eines Jahres
seit der Ablieferung der Kaufsache an den Kiéufer, und
Art. 258 setzt dieselbe Verjahrungsfrist fir die Einreden des
Kéufers an, welcher die in Art. 246 vorgeschriebene Anzeige
an den Verkiiufer nicht wiihrend des auf die Ubergabe des
Kaufsobjekts folgenden Jahres hat ergehen lassen.

Das Gewiihrleistungsrecht im Viehhandel erfordert nun,
wieder in Abweichung von den Bestimmungen fiir den allge-
meinen Handelsverkehr, kiirzere Verjihrungsfristen, als sie in
den beiden soeben zitierten Artikeln festgesetzt sind. Natiir-
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lich darf aber gerade nach dieser Richtung dem Betriiger im
Viehhandel kein Privileg gewidhrt werden, und es findet also
OR Art. 259 in analoger Weise, wie auf Art. 257 und 258,
auch auf die besonderen Verjihrungsbestimmungen des Vieh-
wihrschaftsrechts Anwendung. Eine Verjihrung des Wiihr-
schaftsanspruches des Kiufers findet bei Betrug erst im An-
schluss an die durch das Strafrecht aufgestellte Verjihrungs-
frist oder gemiiss OR Art. 146 al. 1 statt, wonach, wie
oben bereits einmal betont wurde, im Falle von absichtlicher
Tauschung des Kiufers, sowohl die Wandelungs- als die Preis-
minderungsklage erst in zehn Jahren verjihrt.

Genau dieselben Bestimmungen, wie sie im Vorstehenden
fir den Betrug, welcher bei Anlass eines Kaufgeschiftes be-
gangen wird, anwendbar erklirt wurden, gelten nach Gesetzes-
vorschrift aunch fiir das Tauschgeschift.

b) Unerlaubte Handlungen im Sinne von OR
Art. 50 ff., sowie Art. 247 und 259, als rein
zivilrechtlicherHaftungsgrund fiir Mingel
und zugesicherte Kigenschaften beim Viehhandel,
sei es mit Vertragsklage oder mit Deliktsklage.

Es ist im vorhergehenden Kapitel bereits mehrfach be-
tont worden, dass die Erbringung eines vollgiiltigen Beweises
fir einen beim Viehhandel stattgehabten Betrug des Uber-
gebers grosse Schwierigkeiten bietet. Infolgedessen wird es
nur hochst selten zum Strafverfahren, in dem dann, wie oben
gezeigt wurde, der Geschidigte als Zivilpartei adhisionsweise
seine Anspriiche geltend machen kann, kommen.

Leichter und einfacher wird dagegen der Nachweis zu
erbringen sein, dass sich der Ubergeber beim Viehhandel
unerlaubte Handlungen im Sinne von OR Art. 50 ff. habe
zu schulden kommen lassen.

Dieses Verfahren spielt sich dann von Anfang an nur
auf dem Boden des Zivilprozesses ab, und es fehlt ihm das
gehissige, eigentlich fiir beide Teile peinliche Moment, das
einem Strafprozess immer anhaftet, und das sich bei einer
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Strafuntersuchung wegen Betruges beim Viehhandel fiir die
Parteien unangenehm fiihlbar machen muss. So wird denn in
manchen Fillen, trotzdem der Nachweis des Betruges aller
Wahrscheinlichkeit nach erbracht werden konnte, der Ge-
schiidigte davon absehen, seinen Giegenkontrahenten aus dem
Viehhandel in einen Strafprozess zu verwickeln, sondern viel-
mehr danach trachten, auf dem Wege des Zivilprozesses, nach
Massgabe von OR Art. 50 ff. oder Art. 247 zu seinem
Recht zu kommen.

Uberdies gibt es ausser der arglistigen Tiuschung, dem
Betrug, welche einzig zugleich auch strafrechtlichen Charakter
haben konnen, noch eine Menge von Vorkommnissen beim
Viehhandel, welche sich als unerlaubte Handlungen des Uber-
gebers charakterisieren und nur als solche, d. h. also rein
im Sinne von OR Art. 50 ff. und somit auch nur auf dem
Zivilprozesswege eingeklagt werden konnen. Das Merkmal
der unerlaubten Handlung ist ja, gemiss OR Art. 50, ein-
fach die schuldhafte, widerrechtliche Schadenzufigung. Die
Schuld kann aber, wie der genannte Artikel selbst sagt, ent-
weder in der Absicht, was sich fast immer als Arglist charak-
terisiert, oder in einer Fahrlissigkeit liegen.

Fiir den mit Absicht, bei spezieller Beriicksichtigung
also der Verhiltnisse des Viehhandelverkehrs mittelst arglistiger
Tduschung herbeigefiihrten widerrechtlichen Schaden, der
darin besteht, dass der Ubernehmer absichtlich in den Glauben
versetzt wurde, das Tier habe keine Mingel, wihrend es in
Wirklichkeit solche hat, haftet nun der Ubergeber nach genau
denselben Grundsiitzen, wie sie oben fiir seine Haftung aus
Betrug, welche im Strafprozess vom Geschidigten adhiisions-
weise eingeklagt werden kann, auseinandergesetzt worden sind.

Demgegeniiber steht die Haftung fiir solchen widerrecht-
lichen Schaden, der dem Ubernehmer in bezug auf Mingel
und zugesicherte Eigenschaften bei der Ubergabe des Tieres
durch den Ubergeber aus Fahrlissigkeit verursacht wor-
den ist.
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Dies kann in solchen Féllen vorkommen, wo sich der
Ubergeber, um sich von der Haftung zu befreien, darauf
beruft, dass er in guten Treuen gehandelt und von dem Vor-
handensein von Mingeln oder dem Fehlen von ohne schrift-
liches Gewiihrleistungsversprechen zugesicherten besonderen
Eigenschaften (Trichtigkeit) nichts gewusst habe.

Wenn ihm nun auch diese Behauptung nicht widerlegt
werden kann, so wird es trotzdem Fille geben, wo er den-
noch nicht von der Haftung, der Haftung wegen Fahr-
lissigkeit, befreit werden kann, nimlich dann, wenn ihm
nach den Verkehrssitten zugemutet werden darf, dass er den
normalen Umstinden nach bestimmte Méngel, welche vor-
handen waren, hiitte kennen und den Ubernehmer beim Ver-
tragsabschluss darauf hitte aufmerksam machen sollen.

Bei dieser Sachlage wird er also, wie sich aus OR
Art. 50 ergibt, schadenersatzpflichtig, jedoch nur nach den
allgemeinen Haftungsprinzipien von OR Art. 50 ff. Von einer
Verschiirfung und Erweiterung der Haftung, wie sie gemiiss
den oben genannten Regeln bei absichtlicher Téuschung, bei
Arglist zur Anwendung kommt, kann bei diesem Falle der
blossen Fahrlissigkeit natiirlich keine Rede sein. Der beklagte
Ubergeber hat also bloss, nach richterlichem Ermessen, den
Schaden zu ersetzen, der dem Ubernehmer aus seiner Fahr-
lissigkeit widerrechtlich entstanden ist.

Weitergehende Anspriiche stehen dem geschidigten Uber-
nehmer bei blosser Fahrlissigkeit des Ubergebers
nicht zu, und es richtet sich denn auch das ganze Verfahren
nach den allgemeinen Regeln des Obligationenrechts iiber die
rein zivilrechtliche Haftung und, wo mit Riicksicht auf die
besonders geartete Natur des Viehhandelverkehrs eigene Wiihr-
schaftsbestimmungen aufgestellt sind, nach diesen.

Aus diesen Ausfiihrungen ergibt sich ein Bild der beiden
Arten von Haftung beim Viehhandel, die sich nicht auf ver-
tragliche, schriftliche Vereinbarung zwischen den Parteien
zuriickfithren, sondern aus den allgemeinen Bestimmungen des
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Obligationenrechts herzuleiten sind. Beide stehen als Haftung
aus unerlaubter Handlung, qualifiziere sich diese als selb-
stindiges Delikt oder als Verschulden im Vertragsverhiltnis,
der Haftung aus dem im Kaufvertrag ausgestellten Gewihr-
leistungsversprechen gegeniiber.

Sie sind jedoch nur als Abweichungen von der gewidhn-
lichen Haftungsregel zu betrachten, die nur ausnahmsweise
herbeizuziehen sind, nimlich dann, wenn der Ubernehmer des
Tieres nicht geniigend oder gar nicht durch konventionelle
Wiihrschaft gedeckt ist, und ihm durch das offenkundig be-
triigerische oder fahrldssige Verhalten seines Vertragsgegners
in widerrechtlicher Weise Schaden zugefiigt worden ist, fiir
den ihm nach den Regeln einer gesunden Rechtsauffassung
Ersatz geboten werden muss.

II. Die Haftung fiir Mangel und zugesicherte Eigen-
schaften beim Viehhandel auf Grund vertraglicher, schriftlicher
und ausdriicklicher Verpflichtung des Ubergebers.

Gegeniiber der ausnahmsweise gegebenen Haftung
aus betriigerischem, schuldhaftem oder fahrlidssigem Verhalten
des Ubergebers ist es in allen denjenigen Wiihrschaftsgesetzen
und -bestimmungen, welche den Bediirfnissen des modernen
Viehhandelverkehrs entsprechen, Regel, dass beim Viehhandel
der Ubergeber nur fiir solche Miingel oder fiir das Fehlen
solcher besonderer Eigenschaften haftbar gemacht und ins
Recht gefasst werden kann, deren Nichtvorhandensein oder
deren Bestehen er ausdriicklich und schriftlich beim Vertrags-
abschluss zugesichert hat.

Nach dieser Richtung stellt sich somit das im Viehhandels-
verkehr geltende Recht in Widerspruch zu den allgemein
geltenden Prinzipien, welche durch das Bundesgesetz iiber das
Obligationenrecht fiir Kauf- und Tauschgeschifte aufgestellt
sind, wihrend es sich in den grossen Ziigen natiirlich diesen
Prinzipien unterzuordnen hat.

Die Abweichungen, welche ja oben bereits mehrfach
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erwihnt wurden, sind durch die ganz besonders geartete
Natur des Viehhandelsverkehrs bedingt. Die Vertragsobjekte
beim Viehhandel sind eben Lebware, Tiere, deren Wert
grossen und zeitlich hiufig ausserordentlich rasch sich voll-
ziehenden Schwankungen ausgesetzt ist; wenn es nun einer-
seits gesetzgebungstechnisch ein Missgriff wire, wollte man
eine Haftung fiir Mingel und zugesicherte besondere Eigen-
schaften beim Handel mit dieser Kategorie von Vertrags-
objekten geradezu ausschalten, so besteht doch andererseits
die dringende Notwendigkeit, die Art und Strenge der Haftung
den Verhiltnissen gemiss zu modifizieren. Es muss eben ein
miglichst allen Anspriichen angepasster Mittelweg geschaffen
werden.

Die im Obligationenrecht vorgesehene Haftung, Gewihr-
leistung fiir Méngel der Kaufsache, geht beziiglich des Vieh-
handelsverkehrs besonders nach zwei Richtungen zu weit.
Einmal quantitativ, den Inhalt der Gewihrspflicht betreffend,
dann aber auch mit Bezug auf die zeitliche Ausdehnung
der Riige- und Verjihrungsfrist.

Es soll im folgenden an Hand der Bestimmungen des
Obligationenrechts gezeigt werden, in welcher Weise Ab-
weichungen und Modifikationen der Gewihrleistungspflicht
wegen Mingel, speziell mit Beriicksichtigung der Verhiltnisse
des Viehhandelsverkehrs notwendig sind.

OR Art. 243 sagt: ,Der Verkidufer haftet dem Kiufer
sowohl fiir die zugesicherten Eigenschaften, als auch dafiir,
dass die Sache nicht solche Mingel habe, welche ihren Wert
oder ihre Tauglichkeit zu dem vorausgesetzten Gebrauche
aufheben oder erheblich mindern. Er haftet auch dann, wenn
er die Mingel nicht gekannt hat.“ Dieser Artikel darf, so
wie er lautet, wenn dabei die Interessen des Verkiiufers beim
Viehhandel nicht véllig hintan gestellt werden sollen, fiir die
Viehwiihrschaftspflicht nicht in Anwendung gebracht werden.
Seine Fassung miisste, um den beim Viehhandel bestehenden
besondern Verhiiltnissen angepasst zu sein, vielmehr etwa



238

folgendermassen lauten: Der Verkiufer haftet dem Kéaufer fiir
die zugesicherten Eigenschaften. Fiir Mingel des Tieres, welche
seinen Wert oder seine Tauglichkeit zu dem vorausgesetzten
Gebrauche aufheben oder erheblich mindern, haftet er nur
dann, wenn er deren Nichtvorhandensein beim Vertragsabschluss
ausdriicklich und schriftlich zugesichert hat. Der letzte Satz
von OR Art. 243 fillt bei dieser Fassung villig weg: denn
es ist selbstverstiindlich, dass der Verkiufer dem Kéufer bona
fide das Nichtvorhandensein von bestehenden Miingeln, welche
er kennt, nicht zusichern kann. Die Bestimmung bezieht sich
somit nur auf den reellen Geschiftsverkehr, bei welchem es,
wenn zwar auch nur in ganz seltenen Ausnahmefillen, vor-
kommen kann, dass der Verkiufer unwissentlich dem Kiufer
das Nichtvorhandensein von dennoch bestehenden Mingeln
zusichert. Dieselben Grundsiitze sind anzuwenden auf die
folgenden Art. 244 und 245 des Obligationenrechts. OR Art. 244
bleibt, auch auf den Viehhandel angewendet, bestehen, wie
er ist, wie dies oben bereits betont wurde, da ja Arglist des
Verkiufers ein besonderer Haftungsgrund ist, der von der
rein zivilrechtlichen Haftbarkeit aus ausdriicklicher und schrift-
licher Zusicherung getrennt werden muss.

Fir OR Art. 245 ist dasselbe zu wiederholen, was
bereits mit Bezug auf den Schlussatz von OR Art. 243
betont wurde: Der Verkiufer kann dem Kéufer nicht in guten
Treuen das Nichtvorhandensein von Méngeln zusichern, welche
dieser zur Zeit des Kaufes bereits kannte. Es behilt also bloss
der zweite Satz von OR Art. 245 mit Beziehung auf die
Viehgewihrleistung Geltung : ,Fiir Mingel, welche der Kdufer
bei Anwendung gewdhnlicher Aufmerksamkeit kennen musste,
haftet der Verkiiufer nur dann, wenn er deren Nichtvorhanden-
sein zugesichert hat®.

OR Art. 246 bis 248 behandeln die Pflichten des Kiufers.
Zunéchst die Untersuchungs- und Riigepflicht und die Folgen
ihrer Versdumnis. Natiirlich kennt auch das beim Viehhandel
geltende Gewihrleistungsrecht eine solche Pflicht und somit
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auch die Folgen ihrer Versiumnis. Und gerade hierbei ver-
langen die beim Viehhandel obwaltenden besonderen Verhilt-
nisse wieder eine Besserstellung des Verkiufers gegeniiber
den allgemeinen obligationenrechtlichen Regeln. Es konnen
sich ja beim Vieh als Lebware, innert ganz kurzer Zeit Méangel,
fir deren Nichtvorhandensein der Verkédufer schriftlich und
ausdriicklich beim Vertragsabschluss Gewidhr geleistet hat,
bilden. Je lédnger aber die Frist bemessen ist, innert welcher
der Kéufer die Méingelriige anbringen kann, desto schwieriger
wird die Feststellung, ob der Mangel bereits zur Zeit des
Vertragsabschlusses bestand, oder ob er sich erst seither ge-
bildet hat, vorzunchmen sein. Die Frist zur Anbringung der
Mingelriige muss deshalb auf ein Mindestmass beschrinkt
werden. Es ist ja nach dem heutigen fortgeschrittenen Stande
der Tierheilkunde fiir jeden fachminnisch richtig ausgebildeten
Tierarzt ein Leichtes, innert kurzer Zeit das Fehlen besonderer
zugesicherter Eigenschaften oder das Vorhandensein als nicht-
vorhanden zugesicherter Mingel zu erkennen. Wenn also der
Kiufer im Zweifelsfalle einen solchen Tierarzt zuzieht,
und das kann von ihm als Erfordernis der ,iibungsgemissen
Untersuchung“ im Sinne von OR Art. 246 verlangt werden,
so muss es ihm moglich sein, eine begriindete Mingelriige
binnen wenigen Tagen zu erheben. Nach der iibereinstimmen-
den, allgemeinen Anschauung der landwirtschaftlichen und
tierdrztlichen Fachkreise ist eine neuntiigige Frist, innert
welcher die Mingelriige beim Viehhandel angebracht werden
kann, vollauf geniigend und den beidseitigen Interessen des
Verkiiufers und des Kiufers vollkommen angemessen.

Wie oben aber bereits bei Anlass der Besprechung von
OR Art. 247 bemerkt wurde, findet diese fristliche Be-
schrinkung der Gewihrspflicht des Verkdufers dann nicht
statt, wenn er dem Kéufer gegeniiber dolos gehandelt hat.

Mit Bezug auf die Pflichten des Kiiufers beim Distanz-
kauf macht OR Art. 248 auch fiir die Gewiihrleistung beim
Handel mit Vieh Regel. Somit bleiben hier weitere Erdrte-
rungen erspart.
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OR Art. 249 schreibt vor: ,Liegt ein Fall der Gewiihr-
leistung wegen Miingel der Sache vor, so hat der Kiufer die
Wahl, mit der Wandelungsklage den Kauf riickgingig zu
machen, oder mit der Minderungsklage Ersatz des Minder-
wertes der Sache zu fordern“. Fast alle Wiihrschaftsbestim-
mungen auf schweizerischem Rechtsgebiet und auch das schon
mehrfach genannte Konkordat von 1853 stellten demgegen-
iiber die Regel auf, dass, mit Ausnahme des Schlachtviehes,
dem Kiufer nur die Klage auf Wandelung, also auf Riick-
gingigmachung des ganzen Geschiftes unter beidseitiger Riick-
erstattung des Erhaltenen, gegeben sei. Dieser Standpunkt lisst
sich aber nach keiner Richtung an die Ausnahmestellung
anlehnen, welche der Viehhandelsverkehr dem allgemein
obligationenrechtlichen Geschiftsverkehr gegeniiber einnehmen
muss, und er entbehrt deshalb auch jeder inneren Begriindung.
Er bedeutet nur eine Schmilerung der prozessualen Rechte
des Kiufers und des Richters. Es ist durchaus nicht einzu-
sehen, weshalb dem Kiufer eines Tieres, welches die beson-
deren Eigenschaften nicht hat, die vertraglich als vorhanden
bezeichnet wurden, oder welches Fehler aufweist, von denen
der Verkiiufer ausdriicklich zugesichert hat, dass sie nicht
vorhanden seien, das Recht nicht zustehen soll, alternativ auf
Wandelung oder auf Preisminderung zu klagen. Der Richter
hat ja dann immer noch das Recht, nach seinem Ermessen, gemiiss
OR Art. 250, wenn es ihm den Umstiinden angemessener
erscheint, auch. wenn auf Wandelung geklagt ist, bloss auf
Preisminderung zu erkennen. OR Art. 249 und 250 ebenso,
wie dann auch im Anschluss daran Art. 251 miissen dem-
nach ohne weiteres auch auf den Handel mit Vieh Anwendung
finden.

OR Art. 252 handelt vom Gattungskauf und kann
deshalb wohl auf die Viehgewihrleistung nicht angewendet
werden. Dagegen haben die folgenden Art. 253, Inhalt der
Wandelungsklage, 254, Wirkung von Untergang und Weiter-
verdusserung der Sache, 255, Wandelung bei zusammen ver-



241

kauften und Gesamtsachen, und endlich 256, Wandelung von

Haupt- und Nebensachen ohne weiteres beim Viehhandel

rechtliche Geltung.

Endlich ist hier noch hinzuzufiigen, dass gemiss Art.
272 und 273 OR alle die hier aufgefiihrten Bestimmungen
iiber den Kauf entsprechende Anwendung auf Tausch-
geschifte finden.

Gegeniiber diesen Haftungsarten fiir Méingel und zuge-
sicherte besondere Eigenschaften beim Viehhandel, sowohl
gegeniiber demjenigen mit strafrechtlichem, wie besonders
auch gegeniiber demjenigen mit zivilrechtlichen Charakter,
steht die Haftung des Ubergebers beim schweizerischen Vieh-
handel gemiss den eidgenéssischen Vorschriften
iiber die Viehseuchenpolizei.

Diese hat mit der Viehwihrschaftshaftung gar nichts zu
tun und muss streng von ihr geschieden und auseinander-
gehalten werden. .

Die hauptsichlichsten eidgenossischen Vorschriften iber
Viehseuchenpolizei sind:

1. Das Bundesgesetz iiber polizeiliche Massregeln gegen
Viehseuchen vom 8. Februar 1872.

Das Bundesgesetz vom 19. Juli 1873 betreffend Zu-

satzbestimmungen zum Bundesgesetz iiber polizeiliche

Massregeln gegen Viehseuchen.

3. Das Bundesgesetz vom 1. Juli 1886 betreffend eine
Anderung des Bundesgesetzes vom 8. Februar 1872
iber polizeiliche Massregeln gegen Viehseuchen.

4. Die Vollzichungsverordnung vom 14. Oktober 1887
zu den Bundesgesetzen vom 8. Februar 1872, 19. Juli
1873 und 1. Juli 1886 iiber polizeiliche Massregeln
gegen Viehseuchen.

5. Der Bundesratsbeschluss vom 15. Dezember 1892 be-
treffend Aufnahme der Schweineseuche unter die als
gemeingefihrlich erkannten ansteckenden Tierkrank-
heiten (Zusatz zu Art. 24 der Vollziechungsverordnung).

17

oo
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6. Der Bundesratsheschluss vom 1. Dezember 1893 be-
treffend sanitétspolizeiliche Behandlung von Fleisch
und Fleischwaren auslindischer Herkunft (Abéinderung
von Art. 100 der Vollziehungsverordnung).

7. Der Bundesratsbeschlusss vom 24. Juli 1896 betreffend
die Bekdmpfung der Tuberkulose beim Rindvieh.

8. Die Instruktion des eidgendssischen Landwirtschafts-
departements betreffend das beim Auftreten konta-
gioser und infektioser Tierkrankheiten zu beobachtende
Desinfektionsverfahren und die anzuwendenden Desin-
fektionsmittel, vom 1. August 1889.

Die Haftung fiir Schaden, welcher aus Widerhandlungen
gegen diese gesetzlichen Bestimmungen entsteht, ist sanitiits-
polizeilicher oder iiberhaupt allgemein polizeilicher Natur und
darf ja nicht mit der Haftung viehwihrschaftlicher Natur
verwechselt werden, sondern ist im Gegenteil vollstindig ge-
trennt zu behandeln.

Es ist daher auch vollstindig unnéotig, dass sich der Uber-
nehmer beim Viehhandel in bezug auf Méangel und Krank-
heiten aus dem Gebiete der Viehseuchen auf dem Wege der
konventionellen Wihrschaft, also dadurch, dass er sich fiir
solche Mingel und Krankheiten beim Vertragsabschluss aus-
driicklich und schriftlich Wihrschaft versprechen lisst,
sichert. Er geniesst im Falle des Ausbruchs von Seuchen,
welche ja alle in den Vorschriften iiber Viehseuchenpolizei
zusammengestellt sind, doppelten Schutz, indem ihm der
Ubergeber einerseits gemiiss der strafrechtlichen oder sanitiits-
polizeilichen Haftbarkeit schadenersatzpflichtig wird und
andrerseits fiir ihn, wie oben gezeigt wurde, gerade daraus
auch ein zivilrechtlicher Anspruch erwichst.
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III. Abschnitt.
Geschichte der Viehwahrschaft in der Schweiz
bis zum Konkordat von 1853.

Geschichtliches Material {iber die Viehwiihrschaft ist be-
reits mehrfach gesammelt und dem grossen Publikum durch
das Mittel der Drucker-Presse zugiinglich gemacht worden.

So ist z. B. erst kiirzlich, im Jahre 1907, ein kleines
Buch erschienen: ,Die gesetzliche Gewiihrleistung beim Han-
del mit Vieh in der Schweiz“ von Dr. med. vet. J. Gsell,
Bezirkstierarzt in Romanshorn. Diese Arbeit ist vorwiegend
historischer Natur; sie umfasst im ganzen 115 Druckseiten,
wovon ungefihr 90 auf die geschichtliche Entwicklung der
Viehwihrschaftsgesetzgebung fallen. In einem ersten Teil
»Allgemeine Geschichte® durchgeht Dr. Gsell die Entwick-
lung, welche die Viehwihrschaft von den {riithesten Zeiten
an bei den einzelnen Kulturvélkern gehabt hat und kommt
dabei zu dem Schluss, dass bevor eine wissenschaftliche Tier-
heilkunde festen Fuss gefasst hatte, die deutschen Rechts-
normen auf dem viehwihrschaftlichen Gebiete die Besten ge-
wesen seien. Mit der Entwicklung der Veterinirwissenschaft
seien aber die ddilitischen Bestimmungen in den Vordergrund
getreten, da sie danach als gerechter und den Verhiltnissen
besser angepasst erschienen. Daraus lasse cs sich erkliren,
dass die Gewihrleistung beim Viehhandel in neuerer Zeit
vielfach ergiinzt und ersetzt wurde, durch Normen des ro-
mischen oder gemeinen Rechts.

Es tolgt sodann ein zweiter Abschnitt | Frithere Vor-
schriften in den einzelnen Kantonen“, in welchem der Ver-
fasser fiir jeden einzelnen Kanton gesondert seine geschicht-
liche Viehwiihrschaftsentwicklung verfolgt, teils an Hand alter
Urkunden, teils an Hand spiter erlassener Gesetze, welche
den Zweck hatten, den Handel, Kauf und Verkauf, sowie
auch den Tausch beim Viehhandel zu regeln. Da es eine
unnotige Wiederholung einer bereits in sehr eingehender Weise
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ausgefiihrten Arbeit wire, wenn hier alle diese Bestimmungen,
welche Dr. Gsell bei Anlass seiner Abhandlung zusammen-
gesucht hat, noch einmal zusammengestellt wiirden, so kann
hier einfach fiir diesen Teil der Materie auf die Arbeit des
Dr. Gsell hingewiesen werden.

Bestimmungen wiihrschaftsgesetzlichen Charakters aus
den einzelnen Kantonen der Schweiz sind aber auch schon
frither, wenigstens fiir bestimmte Zeitabschnitte gesammelt
und zusammengestellt worden. Als sich in den dreissiger
Jahren des vorigen Jahrhunderts in allen Teilen der Schweiz
und besonders im Schosse landwirtschaftlicher und tieriirzt-
licher Vereinigungen das Bediirfnis nach einer einheitlichen
Regelung der Viehwihrschaftsgesetzgebung auf eidgendssi-
schem Boden geltend machte, stellte die Gresellschaft schweiz.
Tierirzte im Jahre 1836 folgende Preisaufgabe auf: ,Welches
sind die gegenwiirtig in den verschiedenen Kantonen der
Schweiz bestehenden Gewiithrsmingel der Haustiere; welcher
Rechtsgang findet bei den hierauf beziiglichen Streitigkeiten
statt, und welches ist, bei der hierin iiberall gefiihlten Un-
zulidnglichkeit die Norm eines allgemein in unserm Vaterlande
anwendbaren Wiihrschaftsgesetzes, das den Viehverkehr am
wenigsten erschwert und doch den Unschuldigen vor Betrug
und Schiddigung moglichst sichert?“

Diese Preisfrage wurde in ausserordentlich sorgfiltiger
und gewissenhafter Weise beantwortet von Dr. J. R. Kochlin,
welcher denn auch den dafiir ausgesetzten Preis erhielt. Er
stellte die in den einzelnen schweizerischen Kantonen be-
stehenden Gewihrsmingel und die zugehorigen Wiihrschafts-
zeiten der Reihe nach zusammen. Sodann beschrieb er den
Rechtsgang, das Prozedere, nach welchem in den einzelnen
Kantonen bei Anlass von Wihrschaftsstreitigkeiten vorgegan-
gen werden musste und zwar so ausfithrlich und klar, dass
sich der Leser ohne weiteres ein deutliches Bild von den
damals auf diesem Gebiet bestehenden Verhiiltnissen machen
kann. Im dritten Teil seiner Arbeit gelangt Dr. Kichlin dann
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zu Vorschligen fiir ein allgemein im ganzen Gebiete der
schweizerischen Eidgenossenschaft geltendes Wihrschaftsgesetz,
das allerdings zu unserer heutigen Auffassung in manchen
Teilen in schroffem Widerspruch steht, welches aber seinen
Grundziigen nach die Basis fiir das spiter zur Geltung ge-
langte ,Konkordat iiber Bestimmung und Gewéhr der Vieh-
hauptmiingel“ geschaffen hat.

Einen zweiten, ebenfalls mit einem Preise belohnten Ver-
such zur Beantwortung der von der Gesellschaft schweize-
rischer Tierirzte aufgestellten Preisfrage lieferte J. J. Naef,
gerichtlicher Tierarzt in Aarburg. Auch in dieser Arbeit findet
sich eine Zusammenstellung der zur Zeit in den einzelnen
Schweizerkantonen durch die Gesetzgebung aufgestellten Ge-
wiithrsmiingel und der zugehorigen Fristen und zwar sind diese
in iibersichtlicher Weise in Tabellen zusammengestellt. Da-
ran anschliessend folgt dann eine Sammlung der Wiihrschafts-
gesetze, wie sie ihrem vollen Wortlaute nach in den ein-
zelnen Kantonen bestanden. Auch diese Arbeit schliesst, wie
dies ja durch das Thema verlangt wird, mit festformulierten
Vorschlagen fiir den Erlass eines schweizerischen Wiihrschafts-
gesetzes, welche ebenso wie die des Dr. Kochlin von der
spiter zusammentretenden Redaktionskommission fiir das Kon-
kordat von 1853 zu Rate gezogen wurden.

Da diese beiden Arbeiten aus einer Zeit stammen, wo
auf dem Gebiete der Veteriniirwissenschaft vielfach noch ganz
andere Anschauungen bestanden als heute, kann ihr Inhalt
natiirlich fiir die Beantwortung des vorliegenden Themas in
materieller Beziehung nicht mehr in Betracht gezogen wer-
den. Sie haben dagegen bleibenden historischen Wert. Aus
demselben Grunde aber, wie von der Reproduktion der ein-
schligigen Teile der Gsell’'schen Arbeit Umgang genommen
werden konnte, nédmlich weil sie ebenfalls bereits gedruckt
sind, braucht auch mit Bezug auf sie hier nur auf den Ort
hingewiesen zu werden, wo sie nachgeschlagen werden kionnen,
niimlich auf das , Archiv fir Tierheilkunde® (Arch. f. Tierheilk ),
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herausgegeben von der Gesellschaft schweizerischer Tierirzte,
neue Folge, zweiter Band (Ziirich 1840).

Dies sind aber nicht die einzigen Quellen, aus welchen
man zu schopfen braucht, wenn man sich ein Bild der ge-
schichtlichen Entwicklung des Viehwihrschaftswesens in der
Schweiz machen will. Es findet sich vielmehr auch in E.
Hubers ,System und Geschichte des schweiz. Privatrechts®
im vierten Bande auf Seite 853 ff. bei Behandlung des Ab-
schnittes ,Kauf“ ein Hinweis auf die Entwicklung besonderer
Bestimmungen iiber die Pflicht zur Gewéhrleistung zur Nach-
wihrschaft im Viehhandel. Danach hat sich diese Entwick-
lung auf schweizerischem Rechtsgebiet in folgender Weise
vollzogen: Im alten Recht zeigt sich die Tendenz, wie bei
der Haftung im . Vertragsverhiltnis iiberhaupt, so auch beim
Kauf den Kiufer strenger zu behandeln als im spdteren Recht.
Dies entsprang der Auffassung, dass, was einmal gekauft sei,
ohne weiteres und ohne Reklamationen behalten werden miisse.
Wer etwas mit heimlichen Miéngeln kauft, trigt eben den
Schaden dafiir, wie der Verkiufer den Schaden hitte tragen
miissen, wenn es ihm nicht gelungen wiire, die Sache zu ver-
kaufen. Die einzige Moglichkeit fiir den Kéufer, die Giiltig-
keit des Geschiiftes anzufechten, war nach den alt-aleman-
nischen Rechtsanschauungen dann gegeben, wenn der Ver-
kdufer die Fehler der Kaufsache gekannt und arglistig ver-
schwiegen hatte. In diesem Falle war dem Kiufer eine kurze
Zeit gegeben, um Beschwerde zu erheben.

Mit dem Aufschwung des Verkehrslebens geriet nun aber
diese alte Rechtsanschauung schon im spiiteren Mittelalter
mit den allgemeinen Bediirfnissen in Konflikt. Es wurden
allmihlig die rémisch-rechtlichen Regeln herbeigezogen und
eine rechtliche Begriindung der Pflicht des Verkéufers zur
Haftung fiir Eviktion und fiir Mingel der Sache in der Weise
geschaffen, dass die Garantie des Verkiufers in den Urkun-
den jeweilen besonders stipuliert und zugesichert wurde. In
der Folge ging dies in die Statutarrechte iiber, welche bald
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die Pflicht des Verkiufers zur Nachwiihrschaft als allgemeinen
Grundsatz anerkannten.

Weil aber die alten, strengen Rechtsregeln im Vieh-
handel dem Kiufer gegeniiber sich als praktisch erwiesen,
weil besonders der Nachweis Schwierigkeiten bereitete, dass
allfillige Mingel des Tieres bereits vor der Ubergabe be-
standen hiitten, so wurde fiir den Handel mit Tieren das alte
Recht belassen. Seit Ende des Mittelalters wurden demnach,
trotz der allgemeinen Verbreitung der rémisch-rechtlichen Re-
geln iiber Gewihrleistung, im schweizerischen Rechtsgebiet
iiber diese besondere Art des Kaufes in der Gesetzgebung
eigene Regeln aufgestellt, welche eine Nachwihrschaft im
Viehhandel zwar nicht vollig ablehnten, wohl aber den all-
gemeinen, weitgehenden Bestimmungen iiber die Pflicht zur
Gewdhrleistung fir das spezielle Gebiet des Viehhandels be-
sondere Beschrinkungen auferlegien. Professor Huber weist
an Hand der Quellen nach, dass keine Frage des Obligationen-
rechts in den Statutarrechten so allgemein und so ausfiihr-
lich geordnet war, wie diese Nachwiihrschaft fiir Viehmingel,
besonders in den welschen Rechten und fiihrt diese Frucht-
barkeit der Gesetzgebung zuriick auf die grosse Energie, mit
welcher Viehzucht und Viehhandel, die in dieser Zeit fiir un-
sere Gegenden bereits eine hervorragende Bedeutung bean-
spruchten, der Anwendung der gemeinrechtlichen Regeln wider-
strebt haben. Uber die besondern Beschrinkungen, denen
die Pflicht zur Gewihrleistung beim schweizerischen Vieh-
handel unterstellt wurde, lisst sich Huber a. a. O. wortlich
weiter vernehmen: ,Danach wurde gemeiniglich davon aus-
gegangen, dass der Kiufer in der Regel auch bei sofortiger
gehoriger Priifung nicht in der Lage sei, die im Tier liegen-
den, bereits vorhandenen heimlichen Mingel zu entdecken,
weshalb er eine kiirzere Frist bekommen soll, innerhalb wel-
cher er immer noch nach Empfang des Tieres, wegen auf-
tretender Mingel desselben, Beschwerde erheben kinne. Diese
Frist wurde von den Quellen verschieden bemessen und
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schwankte fiir die einzelnen Fille von einer Woche bis zu
einem Jahr. Zeigte sich wihrend dieser Zeit der Mangel,
so konnte der Kiufer das Tier zuriickgeben, ohne dass er
nachzuweisen brauchte, dass dieser Mangel schon zur Zeit
des Kaufes vorhanden gewesen sei. Es wurde also vermutet,
dass der Fehler frither bereits bestanden habe. Dabei waren
dann aber auch nicht alle Miingel mit einer solchen Folge
begleitet, sondern nur sogenannte Hauptmingel, welche einer-
seits die Eigenschaft besitzen, das Tier nahezu wertlos zu
machen und andererseits auch nicht plotzlich einzutreten
pflegen, und diese Mingel wurden alsdann wiederum von den
Giesetzen in ziemlicher Ubereinstimmung aufgefithrt. Endlich
wurde es dem Kiufer, der die Wandelung verlangen wollte,
in der Regel zur Pflicht gemacht, fir die gehorige Konsta-
tierung des Mangels besorgt zu sein und die Riickbietung
durch eine Amtsperson vornehmen zu lassen.“

Diese Darstellung wird Satz fiir Satz durch Fussnoten
belegt, in welchen eine Ubersicht der einschligigen stadt-
land- und statutarrechtlichen Bestimmungen zusammengestellt
ist. Auffallend ist dabei, dass bei der Aufstellung dieser ge-
setzlichen Bestimmungen dieselben Prinzipien vorherrschten,
die noch zu Mitte des neunzehnten Jahrhunderts, z. B. bei
Erlass des Konkordates iiber Bestimmung und Gewiihr der
Viehhauptmiingel von 1853 massgebend waren, und es er-
innern beispielsweise die Bezeichnungen der Viehhauptmingel,
wie ,hauptmiirdig“, ,buchstissig®, ,spiittig“, ,stittig®, ,dem-
pfig“, ,krempfig, ,krettig®, ,reppig“, ,minnig*, ,faul®,
»ganz faul®, _finnig“, , hirnmiitig“, lebhaft an die Art und
Weise des Hauptmingelparagraphen des genannten Kon-
kordates !

Im ferneren zeigt Huber die Verschiedenheiten und Un-
klarheiten, welche bei der Abgrenzung des Wiihrschaftsrechts
in den einzelnen Quellen bestanden. Einmal mit Bezug auf
die Frage, welche Gattungen von Haustieren den besonderen
Bestimmungen zu unterstellen seien: ,Allgemein wurde ge-
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sagt: Fiir den Handel mit Rindvieh und Pferden; aber der
Handel mit Kleinvieh, Ziegen, Schafen, Schweinen wurde
doch hiufig nicht unberiicksichtigt gelassen, und einzelne
Rechte dehnten die besondere Regelung auch geradezu auf
dieses Verkehrsgebiet aus, unter Festsetzung besonderer Fristen
und Nennung eigener Mingel.“

Und zweitens mit Bezug auf die fernere Frage, ob auch
vom Verkdufer gehaftet werden musste fiir solche Mingel,
welche in den Gesetzen nicht ausdriicklich genannt waren.
Es kam dabei auf den grundsitzlichen Ausgangspunkt an,
von dem der Gesetzgeber ausgegangen war. Die eine Auf-
fassung, die sich iibrigens in einigen Rechten, wie in den
Edits civils von Genf; dem Landbuch von Klosters, in den
Statuten des oberen grauen Bundes bis auf die Gegenwart
crhalten hat, wollte durch besondere gesetzliche Regelung
der Wiihrschaftsbestimmungen die Stellung des Verkaufers
gegeniiber dem alten strengen mittelalterlichen Recht ver-
bessern, indem sie ihn nur haften liess fiir die im Gesetz
ausdriicklich genannten Mingel, die sog. ,Hauptmingel“.

Die andere Auffassung, welche nach Huber bis heute
die herrschende, obschon nicht unbestrittene, geblieben ist,
gcht davon aus, dass bei Erlass besonderer gesetzlicher Ge-
withrschaftsbestimmungen alte Anschauungen und Gebriuche
des Viehverkehrs gegeniiber dem gemeinen und modernen
allgemeinen Kaufrecht aufrecht erhalten werden sollten, wiih-
rend daneben alle die im Gesetz nicht besonders geregelten
Fille nach gewdhnlichem Kaufrecht zu beurteilen seien.
Demnach hat also das gemeine Recht auch beim Viehhandel
iiberall Geltung, wo nicht mit Bezug auf die genannten
Hauptmingel besondere Fristen aufgestellt sind, welche fiir
den Kiufer einerseits schlimmere, andererseits aber giinstigere
Verhiiltnisse schaffen, als dies nach dem gemeinen Kaufrecht
der Fall wiire.

Weitere interessante Kinblicke, allerdings zum Teil nur
mit Bezug auf das bernische Recht, in die geschichtliche
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Entwicklung des Wihrschaftsrechts beim Viehhandel, gewihrt
eine Abhandlung iiber ,Gewihrsfrist beim Pferdehandel®,
welche der friihere Redaktor der ,Zeitschrift des bernischen
Juristenvereins“ (ZBJV), Professor Kinig, bei Anlass der Kritik
eines Urteils des bernischen Appellations- und Kassations-
hofes in Sachen Wylersche Familienkasse c¢/a Daniel Reusser
vom 22. November 1873 in ZBJV 12, 266 ff., veroffent-
licht hat:

Bei der Lehre von der Gewihr gehen die Grundsitze
des romischen und des deutschen Rechtes auseinander. Nach
dem romischen Zivilrecht haftete der Verkdufer nur fiir das
Vorhandensein solcher Eigenschaften, die er ausdriicklich
oder stillschweigend zugesichert hatte und fiir absichtlich
verheimlichte Midngel. Hatte also weder doloses Verschweigen,
noch ausdriickliches Versprechen stattgefunden, so konnte
keine Haftung eintreten.

Entgegen diesen Bestimmungen schuf das pritorische
Edikt eine Haftbarkeit fiir alle nicht offenbaren und erheb-
lichen Mingel, wenn diese nicht ausdriicklich angezeigt worden
waren. Dieses Edikt, welches urspriinglich nur mit Bezug
auf den Sklaven- und Viehhandel erlassen worden war, wurde
in der Folge von der Jurisprudenz auf alle korperlichen Sachen
ausgedehnt.

Fiir solche nachtriiglich entdeckte, aber bereits zur Zeit
des Vertragsabschlusses vorhandene erhebliche Mingel liessen
die Adilen dem Kiiufer die Wahl, mit der actio quanti minoris
auf verhiltnismissige Herabminderung des Kaufpreises, oder
mit der actio redhibitoria auf Zuriickversetzung in den friiheren
Zustand zu klagen, dagegen anerkannten sie keine Klage
wegen Verletzung anderweitiger Interessen.

Die Minderungsklage musste binnen Jahresfrist, die Wan-
delungsklage binnen 6 Monaten angehoben werden, und wo
nach den Bestimmungen des Zivilrechts das Interesse ein-
klagbar war, galten die ordentlichen Verjihrungsfristen.

Von ganz entgegengesetzten Prinzipien ist dagegen das
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deutsche Recht geleitet, wo als Grundregel fiir den Kiufer
der Satz galt: ,die Augen auf oder den Beutel!* und stets
auf moglichst schroffe Unanfechtbarkeit geschlossener Ver-
trige gehalten wurde. Eine Ausnahme fand nur da statt,
wo der Kiufer die Fehlerhaftigkeit der Sache gekannt hatte
und diese sich als erheblich herausstellte. Unter dieser
Voraussetzung konnte die fehlerhafte Sache, namentlich fehler-
haftes Vieh, binnen einer ganz kurzen Frist — gewihnlich
drei Tage — zuriickgegeben werden. Aber auch in solchen
Fillen konnte sich der Verkiufer der Pflicht zur Gewiihr-
leistung, also zur Riicknahme, dadurch entziehen, dass er
nebst einem FEideshelfer schwor, er habe bei Abschluss des
(veschiiftes den Fehler nicht gekannt.

Dieser deutschrechtliche Grundsatz findet sich auch in
unserer fritheren Gesetzgebung. Es gab keine Wihrschafts-
pflicht ipso jure, sondern sie musste sich auf bestimmte Zu-
sicherungen beziehen, wie z. B. auf Trichtigkeit der Kuh
im Landrecht von Saanen. Ausnahmsweise zeigte sich jedoch
auch eine gesetzliche Wiihrschaftspflicht mit Bezug auf den
Handel mit Vieh und mit Pferden, wie z. B. in den ber-
nischen Gerichtssatzungen von 1539 und von 1614. Danach
muss, wer dem andern ,unsauber oder finnig, dessgleichen
fauls oder auch sturmes Vieh* verkauft oder vertauscht,
dieses zuriicknehmen, wenn es ihm binnen 8 Wochen durch
den Weibel wieder angeboten wird, ohne Unterschied, ob er
den Fehler gekannt hatte oder nicht. Im handschriftlichen
Kommentar wird hiezu folgendes bemerkt: ,Die Ursach ist
diesere, weilen dergleichen innerliche Mingel, als worvon das
(Gesetz allein redet, auch von den erfahrnesten nicht alsobald
konnen gemerkt werden, und aber wohl zu gedenken, dass
wenn anfangs selbige dem Kiufer bekannt gewesen wiiren,
Er das pristhafte Vieh ganz nicht, oder wenigstens nicht
umb solchen Preiss gekaufft hiitte, welcher Irrthumb dann
den ganzen Kauf stiirtzet, weilen er den consensum und Ein-
willigung als die Substanz des Kaufcontracts aussschliesst,
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dahero solcher durch errorem eingegangene Kauf rescindiert
werden kann.

Wenn denn einer wiissentlich ein presthaft Guth ver-
kauft, so befindt sich aussert dem jetz genamseten dissensui
auch ein strafbarer Betrug, der sowohl ein solcher Kauf als
ander contracten annuliert insoweith, dass ein solcher vor-
sitzlicher Betrieger auch alle andere Schaden, so darauss
erwachsen als ex. gr., wenn ein mit der Prest angestecktes
Vieh wiissentlich verkauft und dadurch anders angesteckt
wurde, umb allen Schaden antworten miisste: Damnum debet
resarcire is, qui damni causam dedit.“

Unter ,Vieh“* verstand man sowohl Rindvieh, wie na-
mentlich auch Schweine und Schafe. Die zeitgendssische
Grerichtspraxis wendete diese Bestimmungen per analogiam
auch auf ganz andere Gegenstinde an, wie der obengenannte
Kommentar an Hand eines Urteils vom 30. November 1682
zeigt: ,Urteil auss der Teutschen Appellations Cammer zwi-
schen Elisabeth Zehnder und Samuel Triboleth, iber die
Frag, ob ein Kauf eines Hauses ungiiltig seyn solle, wenn
wider des Kiiufferen besser Versehen Gespiingster darinnen
verspiihrt wiirden.

Judicatum est quod sic, wenn der Verkiuffer schon nicht
expressis verbis Wihrschaft versprochen et allegatum est
exemplum eines finnigen Schweines.“

Dieselben Bestimmungen galten auch fiir den Pferde-
handel. Wer ein Ross verkauft oder vertauscht, ,so haubt-
miirdig, buchstissig oder spitig wire“, muss es zuriick-
nehmen, wenn es ihm binnen 6 Wochen durch den Weibel
zuriickgeboten wird.

Doch steht beim Vieh- und Pferdehandel dem Verkiufer
immer der Nachweis offen, dass dem Tier beim Vertrags-
abschluss nichts gefehlt habe, der Gewihrsmangel also erst
spiter eingetreten sei.

Das Gesetz kennt nur die Wandelungsklage. Min-
derungsklage und Klagen auf Interesse sind ihm fremd.
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Diese selben Bestimmungen gingen dann in der Folge
auch iiber in die bernische Gerichtssatzung von 1761. Auch
hier findet sich nur die Wandelungsklage. Der zweite Teil,
zweites Hauptstiick des bernischen Zivilgesetzbuches vom
18, Mérz 1830 enthielt in Satzung 701 die Vorschrift, dass
die Gewihrspflicht des Verdusserers im allgemeinen nicht von
einem besonderen Versprechen abhiingig sei. Sie werde
vielmehr vermutet, wenn von den Parteien nichts Abwei-
chendes verabredet worden ist.

Die gesetzliche Wiihrschaftspflicht des Verdusserers gegen-
iiber dem Erwerber bezieht sich auf folgende Punkte:

1. Dass er die Sache nach der Natur des Geschiiftes
oder nach der ausdriicklichen Bestimmung des Vertrages be-
halten und benutzen diirfe.

2. Dass die Sache diejenigen Eigenschaften habe, welche
bei Sachen dieser Art stillschweigend vorausgesetzt werden,
oder die er ihr in dem Vertrage ausdriicklich beigelegt hat.

3. Dass die Sache mit keinen verborgenen Mingeln be-
haftet sei, welche sie zu dem ordentlichen Gebrauch untiichtig
machen.

4. Dass dritte Personen nicht dingliche Rechte gegen
ihn geltend machen konnen, die zu der Zeit der Ubergabe
der Sache bereits auf derselben gehaftet, und die in dem
Vertrage nicht angezeigt worden.

Kann der Mangel nicht gehoben werden, so hat der
Erwerber eine Klage auf Aufhebung des Geschiftes oder auf
Ersatz des Schadens, in welchen Begriff entgangener Gewinn
nicht einbezogen wird. Er hat somit die Wandelungsklage
und Schadenersatzklage, nicht nur die Preisminderungsklage.

Lésst sich dagegen der Mangel heben, so bleibt dem
Erwerber nur die Klage auf Hebung der Mingel oder Preis-
minderung und eventuell auf Schadenersatz.

Diese allgemein obligationenrechtlichen Regeln des ber-
nischen Zivilgesetzbuches iiber die Gewihrleistung, kamen
Jedoch fiir den Handel mit Rindvieh, Pferden und Schweinen,
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die zum Schlachten verkauft wurden, nicht zur Anwendung,
weil die Wihrschaftspflicht fiir diese Gattung durch die
Satzungen 714 bis 719 des Zivilgesetzbuches eine besondere
Regelung erfahren hatten.

Diese Satzungen wurden dann durch das Konkordat iiber
Bestimmung und Gewdhr der Viehhauptmingel von 1853
und das Dekret vom 22. Dezember 1853 aufgehoben und
durch Bestimmungen ersetzt, welche im Viehhandelsverkehr
die iiltere deutsche Rechtsansicht zur Anwendung brachten.

An Hand dieser historischen Forschungen, welche P’ro-
fessor Huber und Professor Konig iiber den Entwicklungs-
gang des Viehwiihrschaftswesens gemacht haben, sowie auch
an Hand der bereits eingangs erwidhnten Arbeiten von Dr.
Gsell, Dr. Koehlin und Tierarzt Naef lisst sich, wie gesagt,
ein klares Bild der Geschichte der Viehwihrschaft bis ins
neunzehnte Jahrhundert hinein schaffen. Den ersten mar-
kanten Wendepunkt nach der jahrhundertelangen Periode
allgemeinen Wirrwarrs bildete dann das Inkrafttreten des
schon mehrfach erwiihnten Konkordats von 1853. Das Be-
diirfnis nach einem schweizerischen Wihrschaftsgesetz hatte
sich lingst schon allgemein fiihlbar gemacht, und die Preis-
frage, welche im Jahre 1836 von der Gesellschaft schwei-
zerischer Tierdrzte aufgestellt wurde, entsprang dem tief-
gefiihlten Wunsche der gesamten landwirtschaftlichen Bevdl-
kerung nach einheitlicher und bestimmter Regelung der
Viehwihrschaftsgesetzgebung.

Im Jahre 1840 regte dann der Sanitdtsrat des Kantons
Aargau den Erlass eines gemein-eidgenossischen Gewiihr-
schaftsgesetzes an. Die Kantone wurden zu einer Konferenz
nach Aarau eingeladen. Die politischen Wirren verhinderten
jedoch eine systematische Arbeit auf diesem Gebiete, so dass
sie erst im Herbst 1846 und im Friihjahr 1847 auf Anregung
der thurgauischen und ziircherischen Kantonsregierungen wieder
aufgenommen wurden. Doch scheiterten auch diese Verhand-
lungen wieder ob den inzwischen eingetretenen wichtigen poli-
tischen Ereignissen.
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Dagegen wihlte die Gesellschaft schweizerischer Tier-
drzte am 80. August 1847 auf Antrag des Professors an der
bernischen Tierarzneischule, Anker, eine Kommission, bestehend
aus dem Verfasser der oben erwidhnten zweiten Bearbeitung
der Preisfrage, welche die Gesellschaft schweizerischer Tier-
drzte im Jahre 1836 aufgestellt hatte, Naef, der inzwischen
eidgendssischer Oberpferdearzt geworden war, Anker, Pro-
fessor in Bern, und Hirzel, Lehrer an der Tierarzneischule
in Zirich. Diese Kommission hatte die Aufgabe: ,Unter
Benutzung der bereits vorhandenen Preisschriften tiber diesen
Gegenstand eine Norm zu einem allgemein schweizerischen
Wiihrschaftsgesetz zu entwerfen, um solches der Gesellschaft
in ihrer nichsten Versammlung vorlegen und darauf den
simtlichen I antonsregierungen mitteilen zu konnen, um auf
solche Weise wenigstens in der Hauptsache nach und nach
eine Ubereinstimmung in den Kantonalgesetzgebungen in
bezug auf diesen Gegenstand anzubahnen“. Im Jahre 1848
erhielt diese Kommission von der Gesellschaft schweizerischer
Tierdrzte nochmals Auftrag, den Entwurf zu einem schwei-
zerischen Wiihrschaftsgesetz auszuarbeiten. Sie trat denn
auch endlich im Jahre 1850 zusammen und stellte bei dieser
Gelegenheit einen Teil des Entwurfs fertig.

Am 21. August 1850 beschloss die Gesellschaft schwei-
zerischer Tierirzte, die Kommission noch um zwei neue Mit-
glieder zu vermehren, und driingte auf Vollendung des Ent-
wurfs, damit derselbe der Bundesversammlung vorgelegt und
auf dem Wege der Bundesgesetzgebung zur Geltung gelangen
kinne oder dann doch wenigstens als Konkordat einiger Kan-
tone eingefiithrt werde.

Inzwischen hatte auch die aargauische Regierung die im
Jahre 1840 begonnenen Verhandlungen wieder aufgenommen.
Sie lud die Kantone zu einer Konferenz ein, an welcher man
betreffend Anbahnung eines gemeinsamen Wihrschaftsgesetzes
fir Hauptmiingel schliissig werden sollte.

Am 16. November 1850 kam die Kommission der Ge-



256

sellschaft schweizerischer Tierdrzte in Aarburg zusammen.
An der Versammlung beteiligten sich sdmtliche fiinf Mit-
glieder der Kommission, ndmlich Naef, eidgenissischer Ober-
pferdearzt in Aarburg, Anker, Professor in Bern, Hirzel,
Lehrer an der Tierarzneischule in Ziirich, Réiber, Medizinal-
rat von Ermensee, Kanton Luzern, und Zangger, eidge-
nossischer Stabspferdearzt in Ziirich. Die Kommission been-
dete ihre Arbeiten am 17. November 1850 und legte sie am
folgenden Tage, am 18. November, der in Bern zusammen-
tretenden Konferenz kantonaler Abgeordneter vor unter dem
Titel: ,Gesetz iiber die Gewihrleistungen bei dem Verkehr
mit Haustieren“. Die Konferenz war von 11 Kantonen mit
Abgeordneten beschickt worden, ndmlich von Ziirich, Bern,
Luzern, Freiburg, Solothurn, Basel-Stadt und -Land, Schaff-
hausen, Appenzell A.-Rh., Aargau, Thurgau und Neuenburg.
St. Gallen hatte einen Vertreter abgeordnet, der aber an
keiner Sitzung teilnahm. Die Konferenz beriet auf Grund
des Entwurfs, welcher ihr von der Kommission der Gesell-
schaft schweizerischer Tieriirzte vorgelegt worden war, dnderte
einiges daran und schloss dann unter Ratifikationsvorbehalt
der gesetzgebenden Behorden ein Konkordat, welches seinem
Entwurfe nach fast wortlich spiiter als ,Konkordat tiber Be-
stimmung und Gewidhr der Viehhauptméngel®* am 1. August
1853 in Kraft trat.

IV. Abschnitt.

Das Konkordat iiber Bestimmung und Gewéhr
der Viehhauptmingel
vom 1. August 1853.

OR Art. 890 bestimmt wortlich: ,Beim Handel mit
Vieh (Pferden, Eseln, Mauleseln, Rindvieh, Schafen, Ziegen
und Schweinen) gelten hinsichtlich der Gewihrleistung wegen
Miingel die Vorschriften der kantonalen Gesetzgebungen, be-
ziechungsweise des Konkordates iiber die Viehhauptmingel bis
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zu dem Zeitpunkte, wo hieriiber ein eidgendssisches Gesetz
erlassen sein wird.“

Diese Vorschrift verweist also lediglich auf andere, gegen-
wiirtig noch zu Recht bestehende Bestimmungen. Es muss
somit zuniichst untersucht werden, wie es mit diesen, zpeziell
mit dem erwihnten Konkordate steht.

Wie sich aus dem vorigen Abschnitte dieser Arbeit und
ganz besonders aus der dort mehrfach zitierten Arbeit ,Die
gesetzliche Gewiihrleistung beim Handel mit Vieh in der
Schweiz“ von Dr. med. vet. J. Gsell, Bezirkstierarzt in Ro-
manshorn, ergibt, bestand iiber die Pflicht zur Gewihrleistung
fir Méngel beim Viehhandel in der Gesetzgebung der einzel-
nen Gegenden der Schweiz ein geradezu babylonischer Wirr-
warr. Teils in den Satzungen alter Landbiicher, bis in die
Separatlegislatur kleiner Land- und Talschaften hinein, teils
in neueren, fester geordneten besonderen kantonalen Gesetzen
fanden sich Bestimmungen iiber die Viehwihrschaft.

Das Resultat langer Vorverhandlungen war, wie zu Ende
des vorigen Abschnittes gezeigt wurde, dann endlich der Erlass
des ,Konkordats iiber Bestimmung und Gewihr der Vieh-
hauptmiingel“, in Kraft seit dem 1. August 1853.

Im Zeitpunkt seines Inkrafttretens gehorten dem Kon-
kordat die sechs Kantone Aargau, Bern, Freiburg, Neuenburg,
Zug und Ziirich an. Spiter schlossen sich noch an: Solo-
thurn, Basel-Land, Waadt, Basel-Stadt, Thurgau, St. Gallen,
Schwyz, Appenzell I.-Rh. Appenzell A.-Rh. und Wallis, so dass
bei der eidgendssischen Viehzihlung vom 21. April 1866
15 eidgendssische Stinde dem Konkordate angehirten. Wallis
kam erst im Herbst 1866 hinzu.

Aus der grossen Zahl von Kantonen, welche dem Kon-
kordat angehért haben, ergibt sich ein Riickschluss auf die
wichtige Rolle, die es jahrzehntelang im schweizerischen Vieh-
wiihrschaftswesen gespielt hat. Deshalb und weil es in der
vorliegenden Arbeit seinen Vorteilen und Nachteilen nach einer

18
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eingehenden Kritik unterzogen werden soll, ist es unerlisslich,
es seinem genauen Wortlaute nach hier wiederzugeben:

»Konkordat iiber Bestimmung und Gewédhr der
Viehhauptmingel® vom 1. August 1853.

Die Kantone Aargau, Bern, Freiburg, Neuenburg, Zug
und Ziirich sind iibereingekommen, iiber Bestimmung und Ge-
wihr der Hauptméngel bei Tieren aus dem Pferdegeschlecht
und beim Rindvieh folgende gesetzliche Vorschriften festzu-
stellen.

§ 1. Beim Handel mit Tieren aus dem Pferdegeschlecht
und mit Rindvieh, wenn das Tier iiber 6 Monate alt ist, hat
der Ubergeber (Verkiiufer oder Vertauscher) dem Ubernehmer
(Kiufer oder Eintauscher) withrend der gesetzten Zeit dafiir
Wiihrschaft zu leisten, dass dieselben mit keinem von den im
§ 2 aufgezihlten Gewihrsmingeln behaftet sind.

§ 2. Gesetzliche Gewihrsmingel sind :

a) Bei Tieren des Pferdegeschlechts:

1. Abzehrung als Folge von Entartung der Organe der
Brust- und Hinterleibshohle (Verhiirtung, Verschwi-
rung, Vereiterung, Krebs, Tuberkelbildung). Wihr-
schaftszeit 20 Tage.

2. Alle Arten von Dampf (Engbriistigkeit). Wiahrschafts-
zeit 20 Tage.

3. Verdichtige Druse, Rotz und Hautwurm. Wihr-
schaftszeit 20 Tage.

4. Still- oder Dummkoller. Wiihrschaftszeit 20 Tage.

b) Beim Rindvieh:

1. Abzehrung als Folge von Entartung der Organe der
Brust- und Hinterleibshéhle (Verhédrtung, Verschwi-
rung, Vereiterung, Krebs, Tuberkelbildung mit In-
begriff der Perlsucht oder sogen. Finnen). Wiihr-
schaftszeit 20 Tage.

2. Ansteckende Lungenseuche. Wiihrschiftszeit 30 Tage.
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Die Wiihrschaftszeit beginnt mit dem Tage der Ubergabe
des Kaufsgegenstandes.

§ 3. Das Vorhandensein eines Gewiihrsmangels innerhalb
der Wiihrschaftszeit hat zur Folge, dass der Ubergeber ge-
halten ist, das Tier zuriickzunehmen und den empfangenen
Kauf- oder Anschlagspreis dem Ubernehmer zu ersetzen.

§ 4. Wurde beim Kauf oder Tausch der Wert nicht be-
stimmt, so muss das zuriickgebotene Tier durch zwei Sach-
verstiindige gewertet werden, welche der Gerichtsprisident
vom Wohnorte des Ubernehmers ernennt.

§ 5. Fir Tiere, welche vor Ablauf der Wihrschaftszeit
in andere als die konkordierenden Kantone oder in das Aus-
land gefiihrt werden, dauert die Wihrschaftspflicht nur so lange,
bis dieselben die Grenzen des Konkordatsgebietes iiberschritten
haben.

§ 6. Abweichungen von den gesetzlichen Bestimmungen
iber Gewiithrsmingel und Gewiihrzeit kénnen durch Vertrag
bedungen werden.

§ 7. Nimmt der Ubernehmer eines Tieres einen Gewihrs-
mangel an demselben wahr, so hat er dem Ubergeber durch
einen Gemeindsbeamten davon Anzeige zu machen und ihm
das Tier zuriickzubieten.

Der Ubergeber hat sich binnen 2 Tagen zu erkliren,
ob er das Tier zuriicknehmen wolle.

§ 8. Erfolgt diese Erklirung nicht, oder kann der Uber-
nehmer wegen nahe bevorstehenden Auslaufes der Gewihrzeit
oder aus einem andern Grunde den Ubergeber nicht befragen,
8o soll der Ubernehmer durch den Gerichtspriisidenten seines
Aufenthaltsortes zwei patentierte Tierirzte bezeichnen lassen,
welche das Tier zu untersuchen haben.

Derjenige, welcher das Tier zuvor érztlich behandelte,
darf nicht mit der Untersuchung beauftragt werden.

§ 9. Die berufenen Tierdrzte haben die Untersuchung
sogleich, jedenfalls innert 24 Stunden nach Empfang der Auf-
forderung vorzunehmen. Sind sie in ihren Ansichten einig, so
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ist der Befund und das Gutachten gemeinschaftlich, bei ge-
teilter Ansicht aber von jedem besonders abzufassen. In letz-
terem Falle wird der Gerichtspriisident unverziiglich eine noch-
malige Untersuchung durch einen dritten Tierarzt anordnen
und dann die simtlichen Berichte der Medizinalbehirde des
Kantons zur Abgabe eines Obergutachtens iibermitteln.

§ 10. Erklidren die untersuchenden Tierdirzte, dass zur
Abgabe eines bestimmten Befindens die Totung des Tieres
notwendig sei, so kann diese auf Bewerben des Ubernehmers
vom Gerichtspriisidenten bewilligt werden. Jedoch ist der Uber-
geber vorher davon in Kenntnis zu setzen, wenn solches mig-
lich und keine Gefahr im Verzuge ist.

§ 11. Sollte ein im lebenden Zustande untersuchtes Tier
wihrend der Gewihrszeit umstehen oder aus polizeilichen
Riicksichten getitet werden, so ist dasselbe nochmals zu unter-
suchen, ein Sektionsbefund mit Gutachten abzufassen und
notigenfalls das friihere Befinden zu berichtigen.

§ 12. Die erste Untersuchung ecines Tieres muss inner-
halb der Wihrschaftszeit vorgenommen werden, ansonst die-
selbe keine rechtliche Wirksamkeit hat.

§ 13. Der Gerichtspriisident wird nach Empfang des Gut-
achtens der Tieriirzte oder des Obergutachtens der Medizinal-
behdrde sofort dem Ubernehmer das Original, dem Ubergeber
eine Abschrift davon zustellen und den letztern auffordern
lassen, sich zu erkliren, ob er das Vorhandensein eines
Gewihrsmangels bei dem untersuchten Tiere anerkenne. Gibt
der Ubergeber keine bejahende Erklirung, so kann er von
dem Ubernehmer rechtlich belangt werden.

§ 14. Das iibereinstimmende Gutachten der untersuchenden
Tieriirzte oder das Obergutachten der Medizinalbehérde ist fiir
das richterliche Urteil massgebend.

§ 15. Die Kosten der Riickbietung, der tieriirztlichen
Untersuchung, sowie die nach der Riickbietung erlaufenden
Kosten der iirztlichen Behandlung und Fiitterung des Tieres
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sind von demjenigen Teil zu tragen, welchem das untersuchte
Tier anheimfillt.

§ 16. Nach angehobenem Rechtsstreite soll der Richter
auf Begehren der einen oder andern Partei die offentliche
Versteigerung des Tieres anordnen.

Der Erlos wird vom Richter in Verwahrung genommen.

§ 17. Wird Rindvieh zum Schlachten verdussert und
dann mit einer solchen Krankheit behaftet erfunden, dass der
Verkauf des Fleisches ganz oder teilweise untersagt wird, so
hat der Ubergeber fiir den erweislichen Minderwert Vergiitung
zu leisten.

§ 18. Dieses Konkordat tritt mit dem 1. August 1853 in
Kraft. Durch dasselbe werden alle frithern, damit im Wider-
spruch stehenden Gesetze, Verordnungen und Ubungen auf-
gehoben “

Wenn nun auch diese Bestimmungen des Konkordates
fiir Streitigkeiten wegen Mingeln beim Viehhandel in den
Konkordatskantonen festes Recht schufen, so waren sie trotz-
dem keineswegs mustergiiltig. Das geht mit Deutlichkeit schon
aus der Tatsache hervor, dass seit Anfang der achtziger Jahre
des letzten Jahrhunderts eine allgemeine Flucht der Kantone
aus dem Konkordat stattfand. Diese Bewegung begann mit
dem Riicktritte Berns am 13. Mai 1881. Im Jahre 1882 folgten
Solothurn, Waadt, Wallis und Neuenburg, und so ging es die
zwel nichsten Jahrzehnte hindurch weiter, so dass heute nur
noch drei Kantone, Ziirich, Baselland und Thurgau tatséchlich
dem Konkordat angehiren.

Die Fehler, an welchen das Konkordat von 1853 krankt,
filhren sich grosstenteils auf veraltete Anschauungen der vete-
riniir-medizinischen Wissenschaft zuriick und sind von prin-
zipiellster, grundlegendster Bedeutung, indem sie auf die Recht-
sprechung in Streitigkeiten iiber Viehwihrschaftssachen einen
unheilvollen Einfluss austibten.

Schon im Jahre 1870 wurde im Auftrage des Departe-
ments des Innern des schweizerischen Bundesrates von den
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beiden Sachverstindigen Dr. W. Munzinger, Professor der
Rechte an der Universitit Bern, und Dr. H. Piitz, Direktor
der Tierarzneischule in Bern ein Gutachten ausgearbeitet,
welches verschiedene schwerwiegende Mingel und Fehler des
Konkordats festlegte und demselben iiberhaupt hart zusetzte,
ja, zum Schlusse kam, dass seine Revision dringend notwendig
und iiberhaupt eine Regelung der ganzen Materie auf dem
Wege der Bundesgesetzgebung dusserst wiinschenswert sei.

Liicken von elementarer Wirkung, welche auch dem
Laien in die Augen springen miissen, enthilt schon gleich
der § 1 des Konkordates, die Beschrinkung der Wiihrschafts-
pflicht auf den Handel mit Tieren aus dem Pferdegeschlecht
und mit Rindvieh einerseits und auf die untere Altersgrenze
von 6 Monaten anderseits. Ausgeschlossen von der Pflicht
zur Wiihrschaft ist also nach dem Konkordat von 1853 aller
Handel mit andern Haustieren, als Tieren aus dem Pferde-
geschlecht und Rindvieh, also namentlich mit Schafen, Ziegen,
Schweinen, Hunden und Gefliigel und fiir Gewédhrsmingel an
Tieren des Pferdegeschlechts und Rindvieh haftet der Uber-
geber erst dann, wenn sie das Alter von 6 Monaten erreicht
haben.

Die Tragweite solcher Beschrinkungen lisst sich bei
einiger Aufmerksamkeit leicht erkennen. Ein stichhaltiger
Grund dafiir liegt jedoch kaum vor. Allerdings lidsst sich
der Handel mit Hunden, Katzen, Kaninchen und Gefliigel,
wie oben im 1. Abschnift sub lit. C bereits ndher erortert
wurde, als zu besonders geartet und weniger im Interessen-
kreise des allgemeinen und speziell unseres schweizerischen
landwirtschaftlichen Viehhandels liegend, von der allgemeinen
Wiihrschaftspflicht ausnehmen. Gegen die Aufnahme der
Schafe, Ziegen und Schweine unter die besondern Bestimmun-
gen wurde o6fters das Argument in Feld gefiihrt, dass das Ver-
hiltnis des Wertes dieser Tiere zu den Kosten, welche ein
Wiihrschaftsprozess mit sich bringt, ein geradezu unmdogliches
sei. Es war von diesem Einwande schon im ersten Abschnitte
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der vorliegenden Arbeit die Rede, und er ist dort bereits wider-
legt worden.

Die schwichste Seite des Konkordates, ein Fehler, der
es fiir unsere heutigen Verhiltnisse eben geradezu unhaltbar
gemacht hat, ist die Aufzéhlung einer bestimmten Anzahl von
Arten ,gesetzlicher Gewidhrsmingel“ in § 2. Das Prinzip, ge-
setzliche Gewiihrsmiingel zu schaffen, also durch den Wort-
laut des Gesetzes eine bestimmte Krankheit als Gewédhrsmangel
zu bezeichnen, ist vom Standpunkte der heutigen Gesetz-
gebungstechnik aus durchaus verwerflich und unpraktisch.
Die Krankheiten und Mingel, welche einem Tier anhaften
konnen, sind, wie sich aus der Erfahrung der Tierheilkunde
und iibrigens schon aus der blossen verniinftigen Uberlegung
ergibt, so mannigfaltig und verschieden, so individuell geartet
und abgestuft, ja hiufig so wenig genau zu fixieren, dass es
geradezu als ein Unding, als gesetzliches Monstrum bezeichnet
werden muss, wenn sich in einem einzelnen Gesetzespara-
graphen unter Ziffer 1, 2, 3 und 4 alle diejenigen Méngel be-
sammelt finden sollen, welche ein Pferd als beim Kauf nicht
wihrhaft erscheinen lassen sollen. Dazu kommt aber noch,
dass eine derartige Aufzihlung von Méangeln und Krankheiten
auch vom modernen wissenschaftlich tieriirztlichen Standpunkt
aus als vollig unhaltbar bezeichnet werden muss und be-
zeichnet wird.

Welch eine unheimliche Fiille von Fallstricken und Fuss-
angeln liegt fiir den sachverstindigen Gerichtstierarzt allein
in dem ersten kurzen Satz: ,1. Abzehrung als Folge von
Entartung der Organe der Brust- und Hinterleibshéhle usw. !

Zunichst einmal: Was versteht man unter Abzehrung?
Auf diese Frage kann man von den Tierdrzten unzihlige, ver-
schiedene, ganz grundverschiedene Antworten erhalten. Ge-
wiss, es mag Tiere geben, die sich in solch elendem Zustande
befinden, dass der Ausdruck jabgezehrt* ohne weiteres auf
sie angewendet werden kann. Das sind aber seltene Aus-
nahmen. Dagegen gibt es zwischen dem Zustand gesunder
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Korperfiille und dem Abgezehrtsein eine unzihlige Menge von
Abstufungen, und wo befindet sich nun da die Grenze, von
der an der Sachverstindige mit gutem Gewissen und in besten
Treuen das Befinden abgeben darf, das beanstandete Tier
weise den im Konkordat genannten Mangel der , Abzehrung
auf? Und muss es im Rechtsgefiihl des Volkes nicht geradezu
als schreiendes Unrecht empfunden werden, wenn ein Ver-
kdufer durch Gerichtsurteil dazu verhalten wird, Wiihrschaft
zu geben, wiithrend in einem andern Fall, wo es sich vielleicht
um ein bedeutend stirker abgemagertes Tier handelt, das Be-
gehren des Kiufers um Wihrschaft abgewiesen wird, nur aus
dem Grunde, weil in den beiden Féllen nicht die gleichen
Sachverstindigen amtierten und sie iiber den Begriff ,Ab-
zehrung“ verschiedener Ansicht waren?

Damit aber noch nicht genug! ,Abzehrung als Folge
von Entartung der Organe der Brust- und Hinterleibshihle
usw.* Also ist ,Abzehrung“ nur dann ein Gewihrsmangel,
wenn sie sich ,als Folge® von Entartung der Organe der
Brust- und Hinterleibshéhle darstellt und sonst nicht. Am
lebenden Tiere aber in allen Fillen mit unbedingter Sicher-
heit eine Entartung der Organe der Brust- und Hinterleibs-
hohle festzustellen, ist ein Ding der Unmoglichkeit.

Und nun entsteht noch eine weitere Schwierigkeit: Was
ist unter ,Entartung der Organe der Brust- und Hinterleibs-
hohle“ zu verstehen ?

Das Wort Entartung bezeichnet ganz allgemein einen
Zustand, der vom normalen Befinden eines Gegenstandes in
unregelmissiger und zwar wohl ausschliesslich krankhaft
unregelmissiger Weise abweicht oder der sich als krankhafte
Veriinderung darstellt. Ein solches Abweichen, solche krank-
hafte Verinderungen kénnen aber gerade bei den innern Or-
ganen eines Tieres so vielgestaltig, so schwierig genau be-
stimmbar sein, dass es als schwerer Missgriff des Gesetzgebers
bezeichnet werden muss, wenn er den Sachverstiindigen zwingt,
sein Gutachten von einem solch unbestimmten vagen Begriff
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abhéngig zu machen. Bezeichnend fiir die durch den Wort-
laut des § 2 geschaffene Unsicherheit ist auch die Tatsache,
dass bereits im Jahre 1855 von der Gesellschaft schweizerischer
Tierirzte die Preisaufgabe aufgestellt wurde: , Wissenschaft-
liche Beschreibung derjenigen Krankheitszustinde, welche nach
dem schweizerischen Konkordat iiber Bestimmung und Ge-
withr der Viehhauptméngel unter ,Abzehrung als Folge usw.*
verstanden sind, mit einer Anleitung fiir die Tierdrzte zur
Beurteilung einschlagender Fille “

Im ,Archiv fiir Tierheilkunde“ 22 (1856) S. 38 ff. ist
ein sprechendes Beispiel publiziert, welches zeigt, wie wenig
die sachverstindigen Tierdrzte mit dem Gewédhrsmangel ,Ab-
zehrung“ anzufangen wussten. Es handelt sich um ein Pferd,
nach dessen Sektion sogar noch eine Meinungsverschiedenheit
betreffend das Vorliegen des Gewihrsmangels , Abzehrung als
Folge usw.“ zwischen den zugezogenen sachverstindigen Tier-
irzten bestand. Endlich wurde durch ein Obergutachten eine
Definition geschaffen, welche sagt: ,Die Abzehrung besteht
in einer bestéindig fortschreitenden Abmagerung des Korpers
infolge anhaltender Funktionsstérung eines oder mehrerer ent-
arteter Organe der Brust- oder Hinterleibshohle.“

Eine treffende Illustration und einen schlagenden Beweis
fir die Fehlerhaftigkeit der ganzen Bestimmung des § 2 des
Konkordates bilden die tierirztlichen Gutachten betreffend Ab-
zehrung, welche auf S. 150 ff. des ,Archiv fiir Tierheilkunde“
Jahrgang 1865 abgedruckt sind. Da fiir Tiere des Pferde-
geschlechts, wie fiir Rindvieh der Gewiihrsmangel ,Abzehrung
als Folge usw.“ in gleicher Weise aufgestellt ist, so konnen
diese Gutachten, trotzdem sie sich auf eine Kuh beziehen,
schon hier angefiihrt werden.

Es handelt sich dabei um eine Kuh, welche von Gemeinde-
rat J. J. W., Viehhiindler von H. am 4. September 1857 an
Sch. in A. verkauft worden war und von diesem, gestiitzt auf
das amtliche tieriirztliche Gutachten des Bezirkstierarztes B.
und des Tierarztes A. Sch. in Sch. wegen des Wiihrschafts-
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mangels ,Abzehrung® beanstandet wurde. Die Kuh wurde
daraufhin von 2 andern Tieriirzten J. J. W. in H., Bezirks-
tierarztadjunkt und J. M. in W. am 3. Oktober 1857 noch-
mals untersucht, und diese beiden Sachverstindigen gelangten
zum Schluss, dass die von denselben (den Tierdrzten B. und
Sch.) in fraglichem Falle gemachte Expertise eine hochst
oberflichliche sei, und dass die von ihnen angefiihrten Er-
scheinungen durchaus nicht zu dem Schlusse berechtigen, dass
die im Streite liegende Kuh an der Wihrschaftskrankheit
»Abzehrung® leide.

Dieses Gutachten veranlasste das Bezirksgericht Ziirich,
den Experten Dr. Z. mit der nochmaligen Untersuchung der
Kuh zu beauftragen und dessen darauf folgendes Gutachten
ist seiner Form nach so prizis und mustergiiltig abgefasst,
dass es nur zur deutlicheren Erliuterung und Abklirung der
ganzen vorliegenden Erérterung dienen kann, wenn es nach-
stehend seinem Wortlaute nach publiziert wird:

Tierdrztliches Gutachten.

»Der Tit. Prisident des Bezirksgerichts Ziirich machte
mir mittelst Zuschrift d. d. 26. November d. J. die Mitteilung,
Herr Proktr. Dr. B. verlange namens Herrn Gemeinderat
J.J. W. von H. Aufnahme eines Gutachtens dariiber, ob die-
jenige Kuh, welche von ihm am 4. September 1. J. an Herrn
J. Sch. in A. verkauft und von den bestellten Experten als
mit einem Gewihrsmangel behaftet erklirt worden sei, an
einem solchen leide, und erliess an mich die Einladung, unter
Zuziehung beider Parteien fragliche Kuh zu untersuchen und
meinen Befund dariiber einzusenden: ,Ob und an welchem
Wihrschaftsmangel dieselbe leide.“

Nach vorausgegangener Verstindigung mit beiden Par-
telen nahm ich am 4. Dezember die Untersuchung im Stalle
des Herrn Sch. in A. vor.

Befund.

Als das streitige Objekt wurde mir eine graue, ungefihr
6 Jahre alte, etwas weniger als mittelgrosse, auf dem linken
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Horn mit N. W. bezeichnete, magere Kuh vorgewiesen, die
in einem gut konstruierten, warmen Stalle neben 2 andern
Kithen und einem Rinde von ebenfalls ziemlich magerer
Kérperbeschaffenheit stand.

Von beiden Parteien wurde auf Befragen ausdriicklich
dieses als das streitige Tier anerkannt.

Die genauere Untersuchung ergab Folgendes:

1. Die Kuh sieht sehr mager aus. Die Haare sind lang,
rauh und glanzlos. Die Haut liegt hart auf und lisst sich
schwer in Falten legen, jedoch gelingt solches auch noch
auf allen falschen (hintern) Rippen. Die Hautfalte entsteht
unter Erzeugung eines knarrenden Gerdusches und verliert
sich nur langsam.

2. Die Schleimhiiute sind ziemlich blass, ohne dass irgend
eine Korperoffnung vermehrte Ausscheidung von Fliissigkeit
wahrnehmen liesse.

3. Das Atmen findet in ruhigem Zustande zehn Mal wihrend
34 Pulsen statt. Es geschieht mit einiger Anstrengung unter
starkem rasselnd-gurrendem Gerdusch im Kehlkopf. Letzterer
ist stark vergrissert (11/2 Mal so gross, wie eine mittlerc
Mannsfaust), hart und schmerzlos. Der durch Druck erzeugte
Husten ist kriiftig, kreischend und trocken. Die Form der
Rippenwiinde ist regelmiissig. Der Perkussionston erscheint
beidseitig voll, mit Ausnahme einer Stelle unter der Mitte
der rechten Wand, wo er ein wenig dumpfer zu sein scheint.
Das Lungengeriusch ist iiberall gleichmiissig, leicht. Es lisst
sich sehr schwer qualitativ unterscheiden, weil das starke
Gerdusch im Kehlhopf alles iibertént. Ich war nicht imstande,
an irgend einer Stelle eine Abnormitit mit Sicherheit zu er-
kennen. Die Empfindlichkeit ist an den Brustwandungen
nirgends veriindert.

4. Die Blutzirkulation zeigt nichts Abnormes; der Herz-
schlag ist deutlich fiihl- und horbar, der Puls klein.

5. Der Appetit des Tieres ist gut. Es frisst das ihm
vorgelegte Heu mit grosser Begierde. Dabei wird aber das
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gurrende Gerdusch im Kehlkopf gesteigert und das Atmen
angestrengter. Das Wiederkauen findet normal statt, nur
wird beim Schlingen und beim Aufsteigen des Mageninhaltes
ins Maul das Atmen angestrengter und das Geerdusch im Kehl-
kopfe so vermehrt, dass das Wiederkauen hie und da unter-
brochen wird. Der Umfang des Bauches, das Magen- und
Darmgeriiusch, die Kotentleerung und die Beschaffenheit des
Mistes sind normal.

6. Das Euter ist sehr klein; es kann aus allen vier Zitzen
eine kleine Menge siisser Milch ausgezogen werden, die nach
Farbe, Konsistenz und Geschmack ganz normal erscheint.
Das Tier scheint untridchtig zu sein.

7. Im Freien benimmt sich die Kuh munter ; sie liuft leb-
haft, ohne erhebliche Vermehrung der Atmungsbeschwerde.

Erachten.

Daraus, dass die Kuh sehr mager ist, lange, rauhe und
glanzlose Haare zeigt, sowie eine hartaufliegende, wenig
elastische Haut (Z. 1.); dass die Schleimhiiute ziemlich blass
sind (Z. 2) und trotzdem die Absonderung des Euters nicht
durch hohe Trichtigkeit gehemmt ist, nur sehr wenig Milch
sezerniert wird (Z. 6), schliesse ich auf eine gestérte Erndhrung
des Tieres, wie solche bei der Abzehrung vorkommt. Als
Ursache dieses Gegenstandes muss wesentlich die Atmungs-
beschwerde (Z. 3, 5) betrachtet werden, es ist aber miglich,
dass nebstdem eine schlechte Fiitterung noch dazu mitgewirkt
hat (vide Einleitung des Befundes). Jene Atmungsbeschwerden
haben ihren wesentlichsten Grund unstreitig in einer Entartung
des Kehlkopfes (Z. 3). Sie stort ausser der regelmiissigen
Erfrischung des Blutes durch die atmosphirische Luft, beim
Atmen auch die Futteraufnahme und das Wiederkauen (Z. 5)
und damit die Erndahrung. Es ist moglich, sogar wahrscheinlich,
dass gleichzeitig die rechte Lunge an einer Stelle etwas ent-
artet ist, oder dass zwischen ihr und der Brustwand Neu-
bildungen, wie tuberkeldhnliche Ablagerungen oder Adherenzen
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vorhanden sind, dafiir spricht wenigstens der etwas mattere
Perkussionston ; aber derart sind diese Abnormitéiten jedenfalls
nicht, dass durch sie Funktionsstérungen erzeugt wiirden, die
den krankhaften Zustand der Ernidhrung des Tieres bedingen
konnten. (Vergleiche Z. 3 das Ergebnis der Perkussion und
das Lungengeriusch.)

Die Krankheit des Tieres besteht folglich in einer Er-
nihrungsstorung (Abmagerung) aus Entartung des Kehlkopfes.
Einen solchen Zustand bezeichnet man als Abzehrung.

Nach unserem Wiihrschaftsgesetze gilt neben der an-
steckenden Lungenseuche beim Rindvieh als Wihrschafts-
mangel ,Abzehrung als Folge von Entartung der Organe der
Brust- und Hinterleibshohle“. (Konkordat vom 23. April 1853.)

Der Kehlkopf ist kein Brust- oder Hinterleibseingeweide,
folglich die hier vorhandene Abzehrung kein Wahrschaftsmangel.

Die Unterscheidung zwischen einer Abzehrung, die als
Wiihrschaftsmangel gilt, und einer solchen die es nicht ist,
liegt durchaus im Sinne des Gesetzes, das nicht Abzehrung
im Allgemeinen, sondern ausdriicklich nur diejenige, aus Ent-
artung der Brust- und Hinterleibsorgane hervorgegangen, an-
fiihrt. Sie liegt auch im Wesen der Verhiltnisse, indem die
vom Gesetze angefithrten Ursachen der Abzehrung schon
linger im Tiere liegen und schwer erkennbar sind, andere
Abzehrung aber leicht und schnell erzeugt werden koénnte,
z. B. durch Blutentleerungen, Mangel an Nahrung etc. und
Entartung #dusserer Teile, so z. B. auch des Kehlkopfes, vom
Kéufer bei einer aufmerksamen Untersuchung des Tieres,
erkannt werden miissen.

Ich schliesse mit der Antwort auf die an mich gestellte
Frage:

,Die streitige Kuh leidet nicht an einem Wihrschafts-
mangel.“

Wer die drei Gutachten in ihrer Zusammenstellung und
besonders das letzte, von Dr. Z. abgefasste genau verfolgt,
bekommt einen deutlichen Einblick in die Tiicken, welche
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der zweite Konkordatsparagraph in sich birgt. Jedem einzelnen
Tierarzt, der das streitige Tier untersucht, ist die Moglichkeit
gegeben, zu einem andern Resultat zu kommen, und dieses
andere Resultat gibt, je nachdem der Tierarzt freigebig oder
weniger freigebig mit dem Begriff ,Abzehrung“ umgehen
will, dem Wihrschaftsstreit einen andern Ausgang. Und noch
einen typischen Punkt krasser Deutelei und Unbestimmtheit
beleuchtet das Gutachten des Dr. Z. ,Abzehrung“ gilt als
Hauptmangel, aber nur dann, wenn sie ,als Folge von Ent-
artung der Organe der Brust- und Hinterleibshohle* anzu-
sehen ist. Ist also ein Tier auch noch so jimmerlich abgezehrt,
so kann keine Wiihrschaft dafiir verlangt werden, wenn nicht
seine Brust- und Hinterleibsorgane durch den Tierarzt als
entartet begutachtet werden, und dieser Umstand als Ursache
der Abzehrung angenommen wird.

Weitere typische Beispiele, wie leichtsinnig und skrupellos
der Gewihrsmangel ,Abzehrung“ in der Praxis von manchen
Experten immer und immer wieder als vorhanden angenommen
worden ist, liessen sich hier noch in Menge aufzihlen. Der
Kiirze halber sei aber nur noch hingewiesen auf ein solches
Beispiel, welches Strebel im ,Archiv fiir Tierheilkunde und
Tierzucht“, 3. Jahrgang (1881) auf Seite 120 ff. anfiihrt.

Zur nidhern Erliuterung des Begriffes ,Entartung® hat
der Gesetzgeber, der offenbar selbst das Gefiihl hatte, dass
es der Bestimmung des § 2 des Konkordates an der notigen
Klarheit fehle, eine Art Wegweiser hinzugefiigt, in dem er
am Schluss von Ziff. 1 sub lit. a in Klammer Beispiele von
krankhaften Erscheinungen an den Brust- und Hinterleibs-
organen anfithrt. Damit ist aber dem Grundiibel der ganzen
Bestimmung der tiberméssigen Kasuistik keineswegs abgeholfen,
sondern es wird im Gegenteil gerade dadurch noch bedenklich
vermehrt, denn nun ldsst sich dieser erste Teil des Paragraphen
wortlich genau so auffassen, als ob Abzehrung als Folge von
Entartung der Organe der Brust- und Hinterleibshohle nur
dann einen Gewihrsmangel bilde, wenn die Entartung sich
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als Verhiirtung, Verschwiirung, Vereiterung, Krebs, Tuberkel-
bildung charakterisiert, und sonst nicht. Eine solche Einengung
und Spezialisierung des Begriffs ,Entartung® hat aber der
Gresetzgeber nicht gewollt und zweifellos nicht beabsichtigt.

Die Wihrschaftszeit von 20 Tagen, welche fiir den Ge-
wihrsmangel , Abzehrung® festgesetzt ist, hat denselben Fehler,
wie alle iibrigen Gewihrschaftszeiten des Konkordates, sie ist
bedeutend zu lang. In diesem Sinne dussert sich auch Strebel,
der vielseitige, tiichtige Freiburger Tierarzt und Spezialist auf
dem Gebiete der Wihrschaftsgesetzgebung und Wiihrschafts-
streitigkeiten im Arch. f. Tierheilk. u. Tierz., 3. Jahrgang
(1881), Seite 10 und 11. '

Je linger die Wihrschaftsfrist nach dem Gesetze dauert,
um so mehr Wihrschaftshindel konnen entstehen. Das ist
der eine, praktisch sehr schwerwiegende Mangel der zu langen
Wihrschaftszeiten, es gibt aber noch ein zweites, wohl eben
so gewichtiges Argument dagegen. Je linger die Wihrschafts-
frist dauert, um so schwieriger wird es am Ende derselben
zu bestimmen sein, ob die Krankheit oder der Mangel bereits
zur Zeit der Eigentumsiibertragung am Kaufobjekt bestanden
habe, oder ob sie sich erst nachher, also wdhrend der
Wiihrschaftsfrist gebildet haben.

Alle diese kritischen Bemerkungen, welche zu Ziff. 1
von lit. a des zweiten Konkordatsparagraphen haben gemacht
werden miissen, gelten auch ausnahmslos fiir die folgenden
Ziffern.

»Alle Arten von Dampf (Engbriistigkeit)“ sind gesetz-
licher Gewiihrsmangel. Gewiss ist ja ein ddmpfiges Pferd,
ein Pferd, das an Atmungsbeschwerden leidet, nicht gleich-
wertig einem solchen, das keine derartigen Gebresten hat,
aber wozu daraus einen eigenen Gewiihrsmangel konstruieren ?

Gerade dieser Gewihrsmangel bietet ja so leicht die
Hand zu unlauteren Machinationen des Kiufers, weil er sehr
einfach, leicht und verhiltnismissig rasch kiinstlich erzeugt
werden kann. Es kommt vor und ist vorgekommen, dass
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der Kiiufer eines gesunden, normalen und keineswegs ddmpfi-
gen Pferdes nach dem Kaufe fand, er habe doch zu viel
dafiir bezahlt. Wie hilft er sich? Er fabriziert dem Pferd
einen Gewiihrsmangel, Dimpfigkeit, an den Hals, klagt und
bekommt, wenn ihm der Schwindel gelingt, den vollen Kauf-
preis zuriick, das Pferd aber ist zeitlebens entwertet. Das
ruchlose Verfahren, um einen solchen Gewdhrsmangel hervor-
zurufen, ist sehr einfach und vollzieht sich etwa folgender-
massen : das Pferd wird vor einen schweren Wagen gespannt
und ihm ein Futtersack voll Asche an den Kopf gehingt,
so dass es bei jedem Atemzug ein gutes Quantum Asche ein-
atmen muss. Dann wird es so in raschem Tempo einigemal
hintereinander eine steile Strasse hinaufgejagt, und der per-
fekte Gewiihrsmangel ist da.

Dass dies vollstindig den gelegentlichen Vorkommnissen
entspricht, in keiner Weise iibertriecben ist und sich gar
nicht so selten ereignet, zeigen drei Fille dieser Art, welche
Strebel, Arch. f. Tierheilk. u. Tierz., 3. Jahrgang (1881) auf
Seite 119 und 120 anfiihrt.

Die 20-tigige Wihrschaftsfrist bietet dem unreellen
Hiindler, der solche Gaunerei und Schlechtigkeit begeht,
natiirlich dann nur noch die geeignete Gelegenheit, um die
Spuren des Mittels, dessen er sich zu seiner Schandtat be-
dient hat, zu verwischen.

Ein in den bernischen Grossratsverhandlungen vom
22, November 1880 vorgebrachter Fall ist eine typische Illu-
stration des Unfuges, der mit dieser Art von Gewihrs-
mingeln in der Praxis getrieben wurde (vgl. auch Strebel,
Arch. f. Tierheilk. u. Tierz., 3. Jahrgang [1881], Seite 122).

Fiir die unter Ziffer 3 und 4 angefiihrten Wihrschafts-
mingel, Druse, Rotz und Hautwurm und Still- oder Dumm-
koller dient ebenfalls das zu Ziffer 1 und 2 Gesagte. Auch
betreffs der 20-tdgigen Wihrschaftsfristen muss wiederholt
werden, dass sie eben einfach zu lang sind. Frankreich hat
z. B. in seinem Wihrschaftsgesetz nur eine neuntiigige Ge-
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wihrsfrist, und es sind dort niemals Klagen laut geworden,
dass sie zu kurz sei (Strebel, Arch. f. Tierheilk. u. Tierz.,
3. Jahrgang [1881], Seite 75).

Speziell zum Gewidhrsmangel Rotz ist zu konstatieren,
dass diese Krankheit heutzutage nur noch in ganz seltenen
Fillen auftritt, dass sie zu den gemein-gefihrlichen, anstecken-
den Krankheiten gehirt, somit den Vorschriften tiber Vieh-
seuchenpolizei untersteht und somit gar nicht als gesetzlicher
Wiihrschaftsmangel aufgefiihrt zu werden braucht.

Genau dieselben Aussetzungen, wie sie oben fiir die
unter lit. @ fiir die Tiere des Pferdegeschlechts aufgezihlten
Gewihrsmingel gemacht worden sind, gelten auch fiir die
beiden unter lit. & fiir das Rindvieh statuierten gesetzlichen
Wihrschaftsmingel, die bereits zur Geniige besprochene und
zerzauste ,Abzebhrung als Folge usw.“ und auch fiir die an-
steckende Lungenseuche in Ziffer 2. Diese ist iibrigens, wie
bereits ihr Name verrit, ebenfalls zu den gemein-gefiihrlichen
kontagitsen und infektiosen Krankheiten zu zéhlen und ge-
hort somit, gerade so wie Rotz, in das Viehseuchenpolizei-
gesetz und nicht in ein Wihrschaftsgesetz.

Die einzig praktische und anerkennenswerte Bestimmung
des § 2 steht im letzten Alinea:

,Die Wiihrschaftszeit beginnt mit dem Tage der Uber-
gabe des Kaufsgegenstandes®.

Es scheint das allerdings von vorneherein selbstverstind-
lich, als das Einfachste und Naheliegendste, muss aber be-
sonders hervorgehoben werden, weil unbegreiflicherweise in
neuerer Zeit andere gesetzliche Viehwihrschaftsbestimmungen,
in Abiéinderung des oben zitierten Satzes, den Beginn der
Wiihrschaftszeit auf einen andern Zeitpunkt, z. B. auf den
der Ubergabe des Kaufsgegenstandes folgenden Tag angesetzt
haben, wodurch dann nur die Wihrschaftsfristen unnitig ver-
lingert werden, und die Unbestimmtheit, ob der Gewiihrs-
mangel bereits zur Zeit der Ubergabe des Kaufsgegenstandes

19
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bestanden habe oder nicht, nur noch grésser und folgen-
schwerer wird.

Zu § 3 des Konkordates ist nichts Besonderes zu be-
merken. Er bestimmt ganz einfach, dass das ganze Geschiift
bei Vorliegen eines Gewihrsmangels riickgingig zu machen
ist. Nur fehlen dabei Bestimmungen, wie es mit anderen
Werten, als bloss mit dem empfangenen Kaufs- oder An-
schlagswert zu halten ist, die bei dem Geschift veranschlagt
oder verausgabt worden sind, z. B. mit den Trinkgeldern,
den Auslagen fiir Geschirre, Garnituren usw.

In der Praxis hat man sich dann unter der Herrschaft
des Konkordates mit der allgemeinen Ubung iiber die fehlende
Bestimmung hinweggeholfen, dass der Verkiufer oder Uber-
geber das Tier zuriicknahm und den Kaufpreis dafiir und fiir
die Ornamente usw. zuriickvergiitete. Ebenso trug er auch
allfillig aufgelaufene Speditionskosten ; das Trinkgeld dagegen,
das der Ubernehmer bei der Ubernahme bezahlt hatte, brauchte
ihm vom Ubergeber nicht zuriickvergiitet zu werden. Hatte ein
sogenannter , Weinkauf* stattgefunden, wobei der Ubernehmer
die Kosten des zur Besiegelung des Vertragsabschlusses ge-
meinsam mit dem Ubergeber zusammen konsumierten Weines
allein bezahlt hatte, so bestand auch hier keine Pflicht zur
Riickvergiitung.

Es muss hier auch noch darauf hingewiesen werden,
dass das Konkordat beim Vorhandensein eines Gewiihrs-
mangels innerhalb der Wiihrschaftszeit, dem Wortlaut seines
dritten Paragraphen gemdss, nur einen Weg kennt, um dem
Kiiufer oder iiberhaupt dem Ubernehmer des Tieres zu seinem
Recht zu verhelfen, némlich nur die actio redhibitoria, die
Wandelungsklage. Die andere Miglichkeit, welche bereits
das romische Recht auch kannte, die actio quanti minoris,
Minderungsklage, die Klage auf angemessene Herabsetzung
des Kaufspreises, wobei aber dann der Kiufer oder Uber-
nehmer das. minderwertige Stiick Vieh behalten kann, ist in
§ 3 des Konkordates nicht vorgesehen.
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Es ist auch dies als empfindliche Liicke des Konkordats
zu bezeichnen, denn die Bestimmung des § 17, wo davon die
Rede ist, dass bei Rindvieh, das zum Schlachten veriussert
wird und dessen Fleisch sich dann infolge einer Krankheit
als entwertet erweist, gilt eben nur fir Schlachtvieh,
und dieses sollte iiberhaupt gesetzlich getrennt behandelt und
niemals mit dem Vieh des andern, grossen, landwirtschaft-
lichen Viehhandels auf dieselbe Stufe gestellt werden. Eine
Hauptaufgabe der kiinftigen schweizerischen Viehwihrschafts-
gesetzgebung muss und wird es sein, eine vollkommen rein-
liche Scheidung zwischen den beiden Kategorien, dem Handels-
vieh, das zu rein landwirtschaftlichen und iiberhaupt allgemein
wirtschaftlichen Zwecken verwendet wird und dem Schlacht-
vieh vorzunehmen.

Das Ausserachtlassen solch einer strengen Trennung in
den gesetzlichen Bestimmungen bildet eine unversiegliche
Quelle zu Konflikten zwischen den Interessen der Landwirte
und denjenigen der Metzger, weil die Schiiden an den beiden
Kategorien von Vieh ganz verschieden gewertet werden
miissen. Dies ist aber in den Konkordatsbestimmungen nicht
vorgesehen. Da wird einfach scheinbar nach dem Gewicht
gemessen. Trifft es sich nun, dass infolge des Gewihrs-
mangels, wertvolle Teile eines zum Schlachten verkauften
Tieres nicht auf der Bank verkauft werden diirfen, nicht
bankfrei sind, dann ldsst sich mit der Messung nach Gewicht
eine einigermassen den gerechten Verhiltnissen entsprechende
Reduktion des Kaufpreises vornehmen. In den meisten Fillen
aber ist es nicht so. Fast immer handelt es sich um min-
derwertige Stiicke und Teile, z. B. um die Lunge, die auch,
wenn sie bankfrei sind, bekanntlich einen sehr geringen
Schlacht- und Marktwert haben. Wird dann dafiir dem Ge-
wicht, das die wertlosen Stiicke aufweisen, entsprechend, dem
Verkiiufer ein Abzug am Kaufpreis gemacht, so erleidet er
ungerechtfertigterweise einen Schaden, dem ein ungerecht-
fertigter Vorteil zugunsten des Kiiufers, des Metzgers gegen-
iibersteht.
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§ 4 des Konkordates regelt das Verfahren, welches an-
zuwenden ist, wenn bei der Ubergabe des Tieres sein Wert
nicht bestimmt wurde, und das Tier nachher, wegen eines
Wiihrschaftsmangels, dem Ubergeber vom Ubernehmer zu-
rickgeboten wird. Die vorgeschriebene Schatzung durch
zwei Sachverstindige, welche vom Gerichtspriisidenten des
Gerichtsstandes des Ubernehmers, also des Wiihrschaftskli-
gers, ernannt werden, entspricht den allgemeinen, prozess-
rechtlichen Regeln und bietet zu keinen weitern Erirterungen
Anlass.

Der fiinfte Konkordatsparagraph hat mancherorts An-
stoss erregt, und hat bewirkt, dass die Kantone Thurgau
und Appenzell A.-Rh. zwar wohl im allgemeinen dem Kon-
kordat beitraten, aber mit der Klausel, dass § 5 keine Gel-
tung fiir das betreffende Kantonsgebiet haben solle. Er han-
delt von den Tieren, welche vor Ablauf der Wiihrschaftszeit
ins Ausland und in solche Schweizerkantone gefiihrt werden,
welche dem Konkordat nicht angehéren, und bestimmt, dass
die Wihrschaftspflicht: an den Grenzen des Konkordats-
gebietes erlosche. Es mag diese Vorschrift in der Hinsicht
allerdings sehr praktisch sein, als die Moglichkeit zum Ent-
stehen von interkantonalen und internationalen Wihrschafts-
hindeln dadurch radikal abgeschnitten wird. Ob sie aber
fiir solche Kantone, welche viel Viehhandel nach dem Aus-
land treiben, wie z. B. der Kanton Bern, sehr ratsam war,
scheint zweifelhaft, indem sie doch Anlass zu Ungerechtig-
keiten gegeniiber auslindischen Kiufern geben konnte, und
damit Treu und Glauben im Viehhandel mit den Konkordats-
kantonen in ein nicht gerade giinstiges Licht setzte.

Durch § 6 wird den Parteien véllige Vertragsfreiheit in
bezug auf Gewihrsmingel und Gewiihrsfristen zugesichert.
Es steht den Kontrahenten somit frei, die vertraglichen Be-
dingungen ihrem Willen anzupassen. Sobald es nicht in
arglistiger Absicht geschieht, konnen die im Konkordat ge-
nannten Gewihrsmingel giiltig wegbedungen oder noch an-
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derweitige hinzugefiigt werden; die Gewiihrsfristen kinnen
nach Belieben ausgedehnt oder eingeschrinkt werden, kurz,
die Parteien sind in keiner Weise an die Konkordatsbestim-
mungen iber Gewiithrsméngel und Gewihrszeiten gebunden.

Dieses Prinzip génzlicher Vertragsfreiheit ist mit Riick-
sicht auf die Liickenhaftigkeit und Mangelhaftigkeit des Kon-
kordates voll und ganz anzuerkennen.

Anderseits muss jedoch betont werden, dass besonders
weniger gewiegte Vertragskontrahenten und Viehkenner, die
es mit geriebenen Routiniers zu tun haben, wenn sie von
§ 6 des Konkordates Gebrauch machen, sich dadurch der
Gefahr aussetzen, arg iibers Ohr gehauen zu werden, ohne
dass ihnen irgendein Rechtsschutz zuteil werden kann. Denn
mit der Einrede, dass Arglist im Spiele sei, wird in den
wenigsten Fillen aufzukommen sein, weil derjenige, welcher
die Einrede der Arglist erheben will, sie zugleich auch be-
weisen muss, damit der Richter sie prozessual beriicksich-
tigen kann. Ein solcher Beweis wird aber leider gerade in
den schwersten Fillen von Ubervorteilung einer Partei durch
die andere, am schwierigsten zu erbringen sein.

Es ist deshalb immer etwas unvorsichtig und jedenfalls
nicht ratsam, wenn eine Partei sich von der andern dazu
verleiten ldsst, in Abéinderung und Abweichung von den ge-
setzlichen Bestimmungen, vertraglich auf die Vorteile, welche
das Gesetz ihr bietet, zu verzichten, und iiberhaupt von der
gesetzlichen Basis abzugehen.

Die niichstfolgenden Konkordatsparagraphen ordnen das
prozessuale Verfahren, nach welchem im Falle von Riick-
bietung des angeblich nicht wiihrhaften Viehes vorzugehen ist.

Auch hier sind einige Bemerkungen einzuschalten.

Sowie der Ubernehmer des Tieres einen Gewiihrsmangel
daran entdeckt, hat er dies dem Ubergeber anzuzeigen und
ihm gleichzeitig das Tier zuriickzubieten. Diese Handlung
geschieht aber nicht einfach privat und personlich, sondern
im Interesse der prozessualen Feststellungsmoglichkeit und
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Sicherheit durch einen ,Gemeindsbeamten®, wie der Wort-
laut des Konkordates ihn kurzweg bezeichnet. Dieser ,Ge-
meindsbeamte“ ist je nach der kantonalen Prozessordnung
diejenige, mit offentlichem Glauben versehene Gerichtsperson,
welcher in den gerichtsorganisatorischen Verordnungen oder
Gemeindegesetzen und -Reglementen die Aufgabe zugeteilt
ist, die amtliche Zustellung solcher Notifikationen von Pri-
vaten aneinander, unter Bescheinigung des Verrichtungsaktes
auf dem Dokument selbst, vorzunehmen. Es ist dies meist
der Gerichtsweibel und die Zustellung bedarf, bevor sie er-
folgen kann, erst noch der Kenntnisnahme und Bewilligung
durch den zustehenden Gerichtsprisidenten, d. h. den Ge-
richtsprisidenten des Wohnorts des Ubergebers des zuriick-
gebotenen Tieres, an den die Zustellung erfolgen soll.

Dieser hat dann binnen zwei Tagen zu erkliren, ob er
dem Ubernehmer freiwillig Wiihrschaft geben, also das be-
anstandete zuriickgebotene Tier unter Riickerstattung des
Kaufpreises zuriicknehmen wolle oder nicht.

Diese letztere Bestimmung ist ein ausserordentlich gliick-
licher Wurf des Konkordatsredaktors gewesen; denn sie gibt
den streitenden Parteien Gelegenheit, ohne wesentliche Un-
kosten und grossen Schaden zu einer giitlichen Erledigung
des ganzen Handels zu gelangen. Sie ist denn auch in Fillen,
wo es sich um offenkundige, unzweifelhafte Gewiihrsmingel
handelte, ofters zur Anwendung gekommen, und hat damit
zur Vermeidung vieler langwieriger und teurer Prozesse Hand
geboten.

Es ist aber nicht durchaus notwendig, dass dieser Be-
stimmung in allen Fillen vom zuriickbietenden Ubernehmer
nachgelebt werde, niimlich dann nicht, wenn es ihm aus
irgendeinem Grunde, z. B. wegen nahe bevorstehenden Ab-
laufes der Gewihrsfrist, nicht mehr moglich ist, die Notifika-
tion, worin er dem Ubergeber das Tier zuriickbietet, zu er-
lassen. Es wird dann derselbe Weg eingeschlagen, wie wenn
der Ubergeber die Erklirung, das Tier freiwillig zuriick-
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nehmen zu wollen, innert der zweitigigen Frist nicht abgibt:
Der Ubernehmer lisst durch den Gerichtsprisidenten seines
Aufenthaltsortes zwei patentierte Tierirzte bezeichnen, welche
eine Untersuchung des beanstandeten Tieres vorzunehmen haben.
Hier kann es nun zunichst fraglich werden, was unter
dem Begriff ,Aufenthaltsort zu verstehen ist. Ob das ,Do-
mizil“, das nach dem ,Bundesgesetz betr. die zivilrechtlichen
Verhiiltnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter® vom
25. Juni 1891 (Zivr Verh G), als derjenige Ort definiert wird, wo
sich jemand mit der Absicht, dauernd zu verbleiben, aufhilt,
oder einfach der ,Aufenthaltsort“ im reinsten und engsten Sinne
des Wortes, als derjenige Ort, wo sich der Ubernehmer des
Tieres zur Zeit der Ubernahme, vielleicht nur gerade zwecks
der Ubernahme des Tieres befindet. Diese Frage driingt sich
demjenigen, welcher die einzelnen Bestimmungen des Kon-
kordates aufmerksam verfolgt, um so eher auf, weil kurz
vorher, bei dem bereits oben besprochenen Schatzungsver-
fahren, wie es in § 4 geregelt ist, vom , Wohnort“ des Uber-
nehmers die Rede ist. Es ist dies wieder eine unter Um-
stinden folgenschwere, ungenaue Ausdrucksweise des Kon-
kordates, welche zu schwierigen Kontroversen Anlass geben
kann. Praktischer und besonders fiir umherziehende Vieh-
hiindler angenehmer, wire es wohl schon, wenn der Aus-
druck ,Aufenthaltsort® im engern, genauern Sinne, und nicht
in demjenigen des ,Domizil“ des bereits oben zitierten Zivr
Verh G interpretiert wiirde. Doch ginge dies entschieden
zu weit, indem dadurch in manchen Fillen geradezu ein
Ausnahmegerichtsstand geschaffen werden miisste. Die ganze
heikle Streitfrage hitte aber vom Gesetzgeber einfach da-
durch umgangen und zugleich gelost werden konnen, dass er
statt auf den Ubernehmer auf das beanstandete Stiick Vieh
Riicksicht genommen hitte, indem er vorschrieb, dass der
Gerichtspriisident desjenigen Ortes die beiden Sachverstin-
digen zu bestimmen habe, wo das zuriickgebotene Stiick
Vieh im Zeitpunkt der Zuriickbietung seinen Standort hat.
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Fiir den Gerichtsprisidenten dient die Weisung, dass ein
Tierarzt, der das zuriickgebotene Tier zuvor drztlich behandelt
hat, nicht mit der Untersuchung beauftragt werden darf.
Dies aus naheliegenden Griinden, da ja bei einem solchen
Tierarzt in den meisten Fillen wohl eine gewisse Voreinge-
nommenheit nach irgendeiner Richtung angenommen werden
miisste, und somit auch prozessrechtlich sein Gutachten be-
deutend an Glaubwiirdigkeit einbiissen wiirde.

Es ist hier der Ort, wo darauf hingewiesen werden soll,
wie sich das Recht des Gerichtspriisidenten, einfach von sich
aus die beiden sachverstindigen Tieriirzte zu bestimmen, in
der Praxis iiberall im Wiihrschaftsgebiet des Konkordats un-
angenehm fiihlbar gemacht hat. In denjenigen Gerichts-
bezirken, wo wenig Tierirzte da waren, war es ja selbstver-
stindlich, dass immer wieder dieselben zur Begutachtung der
streitigen Fille als Sachverstindige ernannt werden mussten.
Wo aber ein Gerichtsprisident grosse und gute Auswahl
unter den Tierdrzten seines Bezirkes gehabt hitte, da machte
es sich trotzdem nicht anders; denn unwillkiirlich griff da
der Prisident immer und immer wieder ausschliesslich nur
auf die ihm bereits von frithern Verhandlungen her persénlich
bekannten Tierdrzte, und so entwickelte sich allmihlich eine
Art von Berufsexpertentum, das keineswegs dazu angetan
war, im Rechtshewusstsein des Publikums Autoritit zu er-
wecken, sondern das im Gegenteil durch die oberflichliche,
ungenaue, ja ofters sogar ganz parteiische Art seiner Unter-
suchungen und Begutachtungen das Ansehen der Expertisen
schmiilerte und bedenklich herabminderte.

Der Gesetzgeber wiirde bedeutend kliiger und vorsich-
tiger gehandelt haben, wenn er, dem allgemein prozessrecht-
lichen Grundsatz gemiiss, beiden Parteien das Recht erteilt
hitte, je einen sachverstindigen Tierarzt vorzuschlagen.

Dadurch wire dann wohl auch gerade einem andern
Missbrauch vorgebeugt worden, der sich, wie die Praxis, die
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Anwendung des Konkordates gezeigt hat, aus einer Bestim-
mung des § 9 ergeben hat.

(Gegen die das Verfahren ausserordentlich beschleuni-
gende Vorschrift, dass die zur Expertise berufenen Tieriirzte
die Untersuchung sogleich und keinesfalls spiiter, als binnen
24 Stunden nach Empfang der richterlichen Aufforderung,
vorzunehmen haben, ist durchaus nichts einzuwenden. Da-
gegen hat das Folgende in der praktischen Anwendung einen
Schlendrian und ein Verfahren gezeitigt, welches von schid-
lichstem Einfluss auf den gerechten Gang der Rechtsprechung
in Gewiihrschaftssachen sein musste. Es besteht ndmlich
die Weisung fiir die beiden untersuchenden Tierirzte, dass
sie, falls sie in ihren Ansichten iibereinstimmen, einfach Be-
fund und Gutachten gemeinschaftlich, als ein und dasselbe,
nur natiirlich von beiden unterzeichnete Schriftstiick, abfassen
konnen. Sie bewirken dadurch, dass ihr Gutachten ohne
noch einer oberinstanzlichen Sachverstindigenkontrolle aus-
gesetzt zu sein, unmittelbar und ohne weiteres fiir den rich-
terlichen Spruch bindend und ausschlaggebend wird. Da dies
fir sie das einfachste und angenehmste war, was es geben
konnte, darf man sich nicht dariiber wundern, dass in der
Praxis iiberall im Wiihrschaftsgebiet des Konkordates mit
verschwindend wenigen Ausnahmen, beide Tierdrzte stets
derselben Ansicht und Meinung waren, auch wenn der Fall
dann und wann einmal so lag, dass diese ebenmiissige Uber-
einstimmung erst durch beidseitiges Diskutieren und Kon-
venieren hergestellt werden musste, so dass dann eben die
bessere Uberzeugung vom wahren Zustand des beanstandeten
und zuriickgebotenen Tieres der praktischen Uberlegung
weichen musste, dass man durch ein kleines Opfer von Ge-
wissenhaftigkeit eine bedeutend angenehmere, raschere und
sicherere Erledigung der ganzen Sache erkaufen konne.

Zu welch abscheulichen Ungerechtigkeiten aber ein der-
artiges Verfahren notwendigerweise fiihren musste, ist ohne
weiteres klar.
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Die gutgemeinte und wirklich anerkennenswerte Schluss-
bestimmung des § 9, wonach im Falle von geteilter Ansicht
der beiden Tierdrzte jeder derselben sein Gutachten ge-
sondert abzufassen hat, der Gerichtsprisident daraufhin
sofort einem dritten Tierarzt die Untersuchung des in Frage
stehenden Tieres auftrigt und dann alle drei Befinden der
kantonalen Medizinalbehirde zur Abgabe eines Obergutachtens
zustellt, wird auf diese Weise einfach umgangen und wir-
kungslos gemacht, indem es, wie oben bereits dargetan, bei
den beiden ersten zur Untersuchung herbeigezogenen Tier-
irzten geradezu Usus wurde, unter allen Umstinden gleicher
Meinung zu sein.

Auch hier wire es fiir den Gesetzgeber ein Leichtes
gewesen, einem derartigen Unfug von vornherein die Spitze
abzubrechen durch die einfache Zusatzbestimmung, dass
jedes tieriirztliche Gutachten der beiden Sachverstindigen, ob
gleicher oder geteilter Ansicht, der kantonalen Medizinal-
behérde zur Einsichtnahme vorzulegen sei. Dies wiirde, ohne
den ganzen Apparat iibermissig zu komplizieren, sicherlich
bewirkt haben, dass sich mancher Tierarzt wohl gehiitet hiitte,
seinen Namen unter einen Befund zu setzen, von dem er sich
sechr gut bewusst war, dass er den wirklichen Verhiltnissen
nicht genau entspreche.

Die beiden folgenden Paragraphen 10 und 11 bieten zu
keinen besonderen Erorterungen Anlass.

§ 10 gibt dem Ubernehmer das Recht, wenn die unter-
suchenden Tierdrzte es zur Feststellung eines bestimmten
Befindens fiir notwendig erachten, dass das Tier zuvor ge-
schlachtet werden miisse, vom Gerichtsprisidenten eine dahin-
zielende Verfiigung zu verlangen. Wenn es jedoch die Ver-
hiiltnisse gestatten, so hat er den Ubergeber vorher davon
in Kenntnis zu setzen, damit diesem Gelegenheit geboten ist,
entweder unter Anerkennung seiner Wiihrschaftsverpflichtung
die Toétung zu verhindern und das zuriickgebotene Tier an
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sich zu ziehen, aber doch dann der tierdrztlichen Sektion
beiwohnen zu kdénnen.

§ 11 ist einfach eine Wegleitung fiir die Tieriirzte fiir
den Fall, dass ein bereits untersuchtes Tier wihrend der
Gewiihrszeit zugrunde geht, oder zufolge sanitiits- und seuchen-
polizeilicher Massnahmen getitet werden muss. Die Tier-
drzte haben dann ein solches Tier nochmals zu untersuchen,
einen genauen Sektionsbefund mit Gutachten aufzunehmen
und solche Angaben des ersten Befundes, die sich der neuen
Untersuchung gemiss als unrichtig erweisen, zu berichtigen.

Der Sinn dieser Bestimmungen ist vollig klar und in
jeder Beziehung sachgemiiss.

Dagegen gibt der folgende § 12 Grund zu Aussetzungen.
Es wird darin verlangt, dass ,die erste Untersuchung® des
zuriickgebotenen Tieres notwendigerweise, um rechtliche Gel-
tung zu erlangen, innerhalb, also vor dem Ablauf der Wihr-
schaftszeit zu erfolgen habe. Daraus entsteht nun eine
grosse Schwierigkeit und Ungenauigkeit in der Begriffs-
bestimmung, die fiir die tierdirztliche Untersuchung zu gelten
habe. Aus der Bezeichnung ,erste Untersuchung® ldsst sich
folgern, und es ist das zu Nutz und Frommen gewissenloser,
profithaschender Experten leider vielerorts im Herrschafts-
gebiet des Konkordats gefolgert worden, dass eine solche
yerste Untersuchung® nur pro forma, so obenhin innerhalb
der Wilhrschaftszeit stattfinde, deren selbstverstindlich mangel-
haftes, oberflichliches und in jeder Bezichung ungenaues
Resultat dann aber erst nach Ablauf der Wihrschaftsfrist
berichtigt und ergéinzt werden konne durch eine vom Aus-
druck ,erste Untersuchung® eo ipso kreiierte ,zweite Unter-
suchung“. Welche Auswiichse diese, dem Gesetzestext nach
vollkommen korrekte und zulissige Interpretation des § 12
gezeitigt hat, lehrt am besten die Praxis, wo es ofters vor-
kam und vorkommen konnte, dass die Kosten und Auslagen
fir Bemiihungen, Sporteln, Reisespesen usw. der als Sach-
verstindige ernannten beiden Tierdrzte nahezu den Wert des
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im Wihrschaftsstreite liegenden Tieres erreichten. Stiegen
dann auch noch die Gerichts- und Anwaltskosten auf dieselbe
Hohe, so hatte der den Prozess verlierende Teil den drei-
fachen Schaden zu tragen.

Das Prinzip, die tieriirztliche Untersuchung noch innert
der so wie so schon viel zu langen Wihrschaftszeiten vor-
nehmen zu lassen, ist ja, vorausgesetzt, dass sie im einzelnen
Falle wihrend der Frist technisch iiberhaupt moglich ist,
d. h. zu einem sicheren und genauen Resultat und Gutachten
fiihren kann, im Grunde aller Anerkennung wert, indem die
Moglichkeit, die Wéhrschaftszeiten der tierdrztlichen Unter-
suchung wegen nach Belieben iiber das gesetzliche Mass aus-
zudehnen, dadurch von vornherein abgeschnitten wiirde. Um
das zu erreichen, hitte sich das Gesetz aber unbedingt prii-
ziser ausdriicken sollen, indem es eben einfach strikte vor-
geschrieben hitte, dass ,die Untersuchung® und nicht ,die
erste Untersuchung* vor Ablauf der Wihrschaftszeit vor-
zunehmen sei. Eine Ausnahme von dieser bindenden Vor-
schrift wire dann gesetzlich nur fiir diejenigen Fille zu
gestatten gewesen, wo es absolut unmoglich geschienen hitte,
gestiitzt auf die wihrend der Wihrschaftsfrist vorgenommene
Untersuchung, einen genauen Befund und ein entsprechendes
Gutachten abzugeben.

Die Professoren Munzinger und Piitz haben in ihrem
bercits oben erwihnten Gutachten iiber das Konkordat von
1853 auch noch hervorgehoben, die Vorschrift des § 12 stimme
nicht mit denjenigen der §§ 3 und 8 iiberein, indem nach
§ 3 fir den Wiihrschaftsanspruch nur verlangt werde, dass
der Gewiihrsmangel innerhalb der Frist vorhanden sei, wiih-
rend § 12 im Gegensatz dazu auch noch die erste Unter-
suchung des zuriickgebotenen Tieres in den Rahmen der
Gewiihrsfrist hineinschiebe.

Demgegeniiber muss aber gesagt werden, dass ein solcher
Gegensatz, wie der von Munzinger und Piitz behauptete, in
Wirklichkeit zwischen den §§ 3 und 12 nicht besteht, dass
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die beiden Paragraphen im Gegenteil einander bloss bestitigen
und ergiinzen. ,

§ 3 stellt ja lediglich den Grundsatz auf, dass das Vor-
handensein eines Gewihrmangels innerhalb der Wiihrschafts-
zeit fiir den Ubergeber des zuriickgebotenen Tieres die Ver-
pflichtung, Wiihrschaft zu geben, entstehen lasse. Damit ist
aber durchaus nicht gesagt, dass die tierdrztliche Untersuchung
des Tieres nicht auch innerhalb der Wihrschaftszeit statt-
zufinden habe. Im Gegenteil, es muss eine solche Unter-
suchung gerade nach dem Wortlaut des § 3 innerhalb der
Wiihrschaftszeit vorausgesetzt werden, denn es kann juristisch
in keinem Falle vom ,Vorhandensein eines Gewihrsmangels®
die Rede sein, bevor dies auf Grund eines gerichtlichen
Expertengutachtens festgestellt worden ist. § 12 steht demnach
also in keiner Weise im Widersprach mit § 3. (Schluss folgt.)

Neue Literatur.

Das Tuscheverfahren von Prof. Dr. R. Burri an der eidgen.
bakteriologischen Anstalt in Bern,

nennt sich eine bei Fischer in Jena (Preis 3 M.) erschienene,

drei Bogen starke Arbeit, welche ein Verfahren beschreibt,

nach welchem schwierige Aufgaben der Bakteriologie gelost

werden konnen.

Ebenso originell als genial verwendet der Autor bei der
Isolierung von Keimen oder zur Sichtbarmachung der Bakterien-
form, eine Tuschlosung, in welcher die Pilze unter dem Mikro-
skop in heller Gestalt merkwiirdig scharf in Erscheinung treten.
Auf drei Tafeln bietet er hiibsche photographische Aufnahmen.

Es bildet dieses neue Verfahren neben der Férbung und
neben der Dunkelfeldbeleuchtung eine weitere Methode zum
Nachweis kleinster Organismen, deren Tragweite vorerst noch
nicht iibersehen werden kann. Alle Bakteriologen werden sich
fiir diese hervorragende Arbeit interessieren und sie sich nicht
entgehen lassen. E. Z.




	Die Gewährleistung für Mängel und zugesicherte Eigenschaften beim schweizerischen Viehhandel (Viehwährschaft)

